
337

IV. Abschnitt.

Stenern

1. Abtheilung.

Das Steuer wesen im Allgemeinen.

Einleitung.

8- 247.

Unter Steuern (a) versteht man bisweilen im weiteren

Wortsinne alle diejenigen Entrichtungen der -Bürger an die

Regierung, welche oben mit dem Namen Auflagen bezeichnet

worden sind. Steuern in engerer Bedeutung sind solche

Auflagen, welche nicht wie die Gebühren bei einzelnen Negie¬

rungshandlungen und als Zuschüsse zu den besonderen Kosten

derselben, sondern als Beitrage der Bürger zu den StaatSaus-

gaben überhaupt nach einem allgemeinen Maaßstabe erhoben

werden (/,). Die Steuern in diesem Sinne sind einer weit

größeren Ausdehnung fähig, als die Gebühren und liefern auch

wirklich in den meisten Staaten einen viel beträchtlicheren Theil

der Staatseinkünfte, als jene. Weide kommen aber darin über¬

ein, daß sie, ohne eine Erwerbsthatigkeit der Regierung, aus

dem Vermögen der Bürger gezogen werden, also kein ursprüng¬

liches, sondern nur ein abgeleitetes Einkommen (I, ß. 2ö1)
R a u, pol. Oekon. 3te Ausg. III. 22



gewähren. Durch die Besteuerung werden also Staatseinkünfte
unmittelbar aus dem Volksvermögen geschöpft, wobei die Staats¬
gewalt nur die Regel der Entrichtung gesetzlich auszusprechen
und sodann die Einzelnen zu deren Befolgung anzuhalten braucht.
Die Steuern bringen in der Verthcilung des Volkseinkommens
Aenderungcn hervor, deren Untersuchung in einer 'Anwendung
volkswirtschaftlicher Lehren besteht. Manche Schriftsteller haben
diese Betrachtung in die Nationalökonomie selbst ausgenommen,
aber sie steht in dieser nicht so gut an ihrer Stelle, weil mit ihr
die Entwicklung der Regeln für die gute Einrichtung des Steuer-
wesens verwebt sein muß, und die Volkswirtschaftslehre daS

Nahrungswesen der Völker nach seinem Wesen und noch ohne
Rücksicht auf wirtschaftliche Maaßregeln der Negierung dar¬
zustellen hat 0).
(») Steuer (ehmals Sture, Stior) heißt im Allgemeine» Stütze,Hülfe;

daher Steuerruder, — zur Steuer der Wahrheit. XnMn sriur»,
Schutz der Engel, bei Otfried, Vgl.Hüllmann, Finanzgeschichte
des Mittelalters, S. 146. — Abgabe hat eine allgemeinere Be¬
deutung, es zeigt jede dauernde Entrichtung an, z. B. aus dem guts¬
herrlichen Verbände, oder des Sohnes, der den Hof übernommen
hat, an die Aeltern. Es gicbt daher Privat- und Staatsabgaben, be¬
dungene und aufcrlegte. Letztere sind Auflagen, s. 8. 84. (ä).—An¬
ders Schön, Grundsätze der Finanz, S. 55: „Sie (die Steuer) ist
für den Bürger Abgabe, für den Staat, Auflage." — l'ributum
und »icke, lttiMoi'inm komme» ungefähr mit Steuer überein, impüt
mit Auflage. Bcede wird bald von baten, helfen, abgeleitet
(Möser), bald von bitten, oder auch von gebieten, vgl. Lang, T.
Skeuerverf. S. 55.

(ö) von Prittwitz nennt die Gebühren Specialsteuern und setzt den¬
selben die Gcneralsteuern entgegen. Theorie, 98.

(c) .V. Schriften über die Steuerlehre im Allgemeinen.
6. XIovk,'l'rnetntus üe coiilridutionibiiK. Xrsnoof. >655. Fol.

(mehr zum deutschen Staatsrechte, als zur Finanzwissenschaft
gehörend, so wie die vielen Dissertationen aus jener Zeit.)

(I. D- Eulner) Practische Vorschläge, weichergestalt Steuer
und Contribution .... einzurichten seyen, ... 1721. 2teA.
mit Benennung des Verfassers. Marburg 1741. 4° (Ohne
theoretische Untersuchungen.)

0. .4. Urox^in, 4'rstenlo <Ie' lrUniti. Xnp. >743. — LInss.
ital., Uurte -niticn, IV. (Die älteste geordnete Stcuertheorie.)

1. W. von der Lith, Politische Betrachtungen über die verschie¬
denen Arten der Steuern. Berlin, 1751.— Dess. neue Ab¬
handlung von den Steuern. Ulm, 1766.

(Strelin) Einleitung in die Lehre von Auflagen. Nördlingen,
1778. — Dess. Revision der Lehre von Auflagen. Erlangen,
1821 (mit dem Namen des Verf.)

F. W. von Ulm enstein, Versuch einer .... Einleitung in die
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Lehre des t. Staatsrechts von Steuern und Abgaben. Erlan¬gen, >794.
K. Kröncke, Das Steuerwescn nach seiner Natur u. s. Wirkun¬

gen. Darmst. >804. — Ausführliche Anleitung zur Reguli¬
rung der Steuern, Gießen, 18IU. II. — lieber die Grund¬
sätze einer gerechten Besteuerung. Heidelberg, 1819.

de ülontliio», tzuolle inlluonoe ont los divorsos espöces d'im-
püts sur In marulitv, I'nctivite et I'iiidustrie dos peuples?
Daris, >808. deutsch von Zimm ermann. Gießen, >814.

(Hofer) Ideen zu einer leicht ausführbaren Skeuerperäquation
in einem Staate wie das Großh. Baden. Karlsruhe, 1808.

D. C. H. Eschcnmaier, Vorschlag zu einem einfachen Steuer¬
systeme.Heidelberg, >808. 4°.

Seeger, Das Abgabe-System. Heidelberg, 1811.
I. P. Harl, Handbuch der Stcuerreguliruna. Erlangen, 1814.

16. II.
Lliristian, Des impositions et de leur intluenee sur I'indu-

8trie axricole, inantilaeturiere et cominerciule et s»r In
prosperite publigue, Daris, 1814.

Krehl, Das Steuersystem nach den Grundsätzen des Staatsrechts
und der Staatswirthschaft. Erlangen, 1816.

H. Keßler, Abgabcnkunde. Tübingen, 1818.
A. S. v. Kremer, Darstellung des Steuerwesens. Wien, 182l.

II. — Zweite unveränderte Auslage, 1825.
A. L. von Seutter, Die Besteuerung der Völker. Speier 1828.
V. Deleconrt, Disput, oeeonninieo-poiitica de tributis ac

veotiL>aiibus. Dova»., 1829.
6. K. van llOAendorp, Dettres sur In prosperite publuius.

Amsterd., 1830. II.
E> PH. v. Sens bürg, Ideen über einige Probleme im Steuer-

wesen, Heidelb., 1831.
K. Murhard, Theorie und Politik der Besteuerung. Gott. 1833.
Ueber verhältnißmäßige Besteuerung. Leipzig, 1834.
F. C. von Fulda, Ueber die Wirkung der verschiedenenArten der

Steuern auf die Moralität, den Fleiß und die Industrie des
Wolks. Stuttg., 1837.

I. G. Hoffman, Die Lehre von den Steuern ...., mit beson¬
derer Beziehung auf den preuß. Staat. Berlin, >840.

M. von P ritt witz, Theorie der Steuern und Zölle. Mit beson¬
derer Beziehung auf Preußen und den deutschenZollverein.
Stuttg. 1842.

3.II. Nao dnlloell, A treatise on tko principles and xractical
inlliience ol taxation und tlie t'undiiiA System. Dond.
1845.

Außerdem die oben.(§.23 (a) — (e)) genannten Werke über
politische Oekonomie überhaupt und Finanzwiffenschafl ins¬
besondere, vor Allen Ad. Smith, Untersuchungen, 5. Buch.

L.Ueber das Steuerwesen einzelner Staaten.
v. Savigny, Röm. Steuerverfassung unter den Kaisern, in den

Histor. philolog. Abhandl. der berliner Akad. aus den Jahren
1822 und 23, S. 27.

K. H. Lang, Historische Entwicklung der teutschen Steueroerfas¬
sungen. Berlin, 1793 (sehr lehrreich).

22 *
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W. A. Klewitz, Stcuerverfaffung im Herzogthum Magdeburg.
Berlin, 1797. II.

Fr. L. v. Berlepsch, Geschichte des Finanz- und Steuerwescns
der Fürstenthüiner Ealenberg und Göttingen. Franks., 1789.

Gedanken über das dermalige Steuerwcsen der Stadt Frankfurt,
1810. — lieber die Abgaben in der freien Stadt Frankfurt
a. M., I8IS.

(Freih. v. Nn-riiil) Uebcr Besteuerung im Großh. Hessen 1814.
G. Sartorius, Ucber die gleiche Bestcurung der Landesthcile

des K. Hannover. Köttingen, 1815.
K. W. Schmidt, Ucbersicht der gesammlen directen und indirec-

ten Besteuerung in den preuß. Staaten. Berlin, 1825. II.
(Unvollständig und ungleichförmig.)

(Schü tz) Handbuch der SteuergesetzgebungWürtembcrgs. Stutt¬
gart 1835.

Re ysch er, Sammlung der würtcmb. Gesetze, Bd. XVII, Abthl.
1 u. 2, 1839 u. 40 (von R. Moser).

Ueber die directen Steuern in Oesterreich, s. v, Kremers a. W.,
II. Bd.

Uemoire8 coiioernemt Io8 imp 08 !twii 8 et ,Iroil8. kari8, 1768, ff.
IV. B., 4". (Band 2— 4 handeln von Frankreich.)

LI ontK o IN IN v r^ ülnrtin, 'inxnlimi ot tbe IIiit!8li Ilmxire,
1833.

Uebcr die Niederlande, s. v. IIoxen<Iori> a. a. O.
Außerdem sind hier die in §. 23. (e) u. (/) genannten Schriften

zu vergleichen, namentlich Sin clair, Ha nscm ann, Rud,
hart, Ubbelohdc, v. Raumer, Parnell, Bailly,
Macarel, d'Audiffret. Werke über einzelne Steuergat-
tungen werden bei den folgenden Abtheilungen angeführt.—
Eine gute Steuergcschichte fehlt noch.

Ucber die ältere Literatur des Steuerwesens, s. ktokkinxer,
Vitrilirü invtllut. furia p. illiiotrsl. III. 383. — Zin cke,
Kameralistcnbibliothek, S. 838 — 868—Bergius, Ka-
meralistenbiblivthek, S. 564 (1762), — Harl, Handb. I.,
S. 464,

§. 248 .

In dem frühesten Zeitalter eines jeden Staates gab es noch

keine Steuern, well theils die noch im Entstehen begriffene Staats¬

gewalt zur Steuerforderung nicht mächtig genug war, theils bet

geringem Verkehre und mangelndem oder doch schwachem Geld¬

umläufe und der beschrankten Anwendbarkeit der Naturalsteuern

die Einziehung von Steuern schwierig war. Als man nach und

nach bei dem Anwachse der Staatsbedürfnisse mehr und mehr

genöthigt war, Steuern zu Hülfe zu nehmen, stieß man auf

manches Widerstreben, wie es schon die Unbeholfenheit der da¬

maligen Anlegungs- und Erhebungsweise und die Ungewohnt¬

heit einer solchen Belastung erwarten ließ. Bei der Vervoll-



kommming der Staatskunst, besonders III der neueren Zeit, lieferten

dagegen die Steuern einen immer größeren Lheil des Staats¬

bedarfes und vermehrten sich deßhalb in stärkerem Maaße, als

dieser selbst. Hiezu trug in den letzten Jahrhunderten die Ver-

größerung der Militärausgaben («), sowie die Zunahme

der Staatsschulden und die hierdurch veranlaßte Veräußerung

der Domänen (Z. 95—96) Vieles bei (ö) ; andere Ursachen

lagen in der regeren Betriebsamkeit, dem erhöhten Wohlstände

und der mehr ausgebildeten Kunst, die Steuern anzulegen.

Diese Veränderung, welche in Folge mancher cigenthümlichen

Verhältnisse nicht in allen Ländern gleich weit gehen kann (c),

legt zwar den Würgern immer fühlbarere Opfer für den Staat

auf, hat aber auch wieder das Gute, daß die Regierung den

Erwerbseifer der Einzelnen ungestörter walten läßt und sich dar¬

auf beschränkt, einen Lheil seiner Früchte in Anspruch zu neh¬

men (,/>.
(a) Uebcr den genauen Zusammenhang zwischen den Militärausgabcn

und dem Skeuerwescn, s. Lang, T. Steucrverfassung,S. 4.
(-) Wenn man z. B., um i Million Schulden zu tilgen, Domänen ver¬

kaufte, welche 33 000 fl. eingetragen hatten , so wurden hiedurch die
Staatslastcn zwar eher gemindert als gemehrt, allein die Quote,
welche die Steuern von der ganzen Staatseinnahme bildeten, stieg,

(c) Man dürfte daher nicht ohne Weiteres diejenigen Staaten für die
am besten regierten halten, in denen die Steuern die mehrsten Pro-
cente der Staatscinnahme ausmachen, weil der geringe Belaufandercr
Einkünfte häufig nur die Folge früherer starker Verschuldung oder
anderer ungünstigen Ereignisse ist. — Der reine Ertrag der Steu¬
ern (ohne Gebühren), verglichen mit dem ganzen reinen Staaksein-
kommen einiger Länder, ist in folgender Tabelle dargestellt:

Großbritanien 1848 R.

Preufe.. j E A-, -
Dänemarrk, 1844 R. .
Sachsen, 1843—IS A. .
Frankreich, mit, 1844 A

d. Salzsteuer « 1848 A
Oesterreich, 1847 R. .
Würtemberg, 1848 4g A
Baiern, 1837—42 ll. .
Baden, 1848 47 R. . .
Kurhessen. 1848 A-. .
Waadt, 1846 A. . . .
Bern, „ „ ...
Zürich, „ „ ...
Äargau, „ „ . . .

Neineö Ein¬
kommen.

Reiner Steuer-
Ertrag.

Verhältnis;
von 2 zu 1

52-422 80g Liv. 44-815 000 Liv. 81/ Proc.
«4 Mill. rl. 39-849 000 rl. 62,26
60 773 000 rl. 38 057 000 rl. 81?
16 702000 rl. 10 170 000 rl. 60?

6-681 000 rl. 3-381 000 rl. 59,1
1181-382 000 fr. 647-724 000 ft. 54,»
1238 Mill. fr. 733 Mill. fr. 59,»

144-872 000 fl. 81-370 000 rl. 56,1
12-548 000 fl. 6-148 000 fl. 49
28712 000 fl. 13-885 000 fl. 46?
12-350 000 fl. 5-742000 fl. 46

3 710 000 rl. 1-818000 rl. 43,6
1-584 000 fr. 878 000 ft. 43,»
3 012 000 ft. 817 000 fr. 30?
2-033 000 fr. 528 000 fr. 25?
1-082 00» fr. 85 000 fr. 7?

Diese Vergleichung ist übrigens nicht vollkommengenau, weil die
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Einkünfte in den einzelnen Staaten nach sehrverschiedenen Regeln zu-
sammengcstellt und abgetheilt werden.

(-k) Vgl. H offen an n, Die Lehre von den Steuern, S. 27.

ß. 249.
Die Steuern sind jedoch dem Mißbrauche sehr ausge¬

setzt. Unkenntniß der schonenden Rücksichten, welche die Wolks-
wirthschaft erheischt, und übermäßige Anwendung der Herrscher¬
macht haben, wie die Geschichte bezeugt, bisweilen die Besteuerung
soweit getrieben, daß sie zu einem harten Drucke sür die Völker
wurde, daß das Eigenthum der Bürger den Eingriffen der
Steuergewalt ohne Schutz prcißgegebcn war und das Capital
des Volkes angegriffen wurde. Diese Nebel entsprangen bald
aus der übermäßigen Höhe der geforderten Steuersumme, bald
aus der fehlerhaften Wertheilung der Steuerlast unter die Bolks-
classen und Einzelnen. Es ist daher ein hoher Grad von Ge¬
rechtigkeit, Kenntniß und Geschicklichkeit erforderlich, um theils
das mit der allgemeinen Wohlfahrt noch vereinbare Maaß der
Steuern zu beobachten, theils dieselben so einzurichten, daß sie
bei gleicher Größe so wenig als möglich wirthschaftliche Störungen
Hervorbringen («). Zugleich ist aber auch die Aufstellung fester
und zuverlässiger allgemeiner Grundsätze in diesem Gegenstände,
in dem man sich sonst nur mit schwankenden, der Staatspraxis
entnommenen, oberflächlichen Regeln beholfen hatte, überaus
wohlthätig und zur Erleichterung der überbürdeten Elasten von
Bürgern unentbehrlich. Die Kunst der Besteuerung, eine Frucht
der allgemeinen Bildung, reift langsam und scheint, obgleich
sie in dem jetzigen Zeitalter unverkennbar große Fortschritte ge¬
macht hat, doch von ihrer Vollkommenheit noch immer entfernt
zu sein. Die Steuertheorie wird hauptsächlich von der Ausbildung
der Bolkswirthschastslehre bedingt, und hat daher erst seit A.
Smith wissenschaftliche Haltung erlangt.

(a) DasBedürfniß von Steuern war eincder häufigsten Veranlassungen,
aus denen Landstände zusammengerufen wurden und eine der Haupt¬
ursachen von der Ausbildung der landständischen Verfassung. Die
Steuern wurden anfangs meistens nur auf einmal oder auf be¬
stimmte Zeit bewilligt und die Landesfürstcn gaben Versicherungen,
gegen eizenmächtigeBelastung. So versprach Ludwig der Branden¬
burger 1342 im tiroler Freiheitsbrief: — „auch füllen wir dhcin
ungewenlich Stuir nicht uflegen, on der Landluet Rat." Erzbischof
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Friedrich von Salzburg erklärte 1327: — „da gaben uns unseres
Gotteshaus Dienstmanncn (also noch nicht alle 3 Stände), Ritter
und Knecht, durch Lieb und Treu, die sie zu dem Herrn hätten, und
nicht durch Recht ihren Gunst, daß wir ab ihre» Leuten, ab ihren
Vogtleutenund Lchenlcutcn in unserem Gebiete nämen ab eine ge¬
meine Schatzsteuer." Bei der Föderation des Adels in Oberbaiern
1302 wurde eine Viehsteuer bewilligt, zugleich aber gegen künftige
weitere Belastung Vorkehr getroffen; 1307 erfolgte die erste Eini¬
gung der 3 Stände daselbst, aus gleichem Anlaß, s.von Krenner,
Anleit. z. d. Kenntniß der baier. Landtage des Mittelalters, Mün¬
chen, 1804, Beil. I. und II. — Rudhart, Geschichte der Landstände
in Baicrn, !8lü. I, 51. 55. — Pfei ffer, Geschichte der landständ.
Verfass, in Kurhessen,1834, S. 74. — Die deutschen Kaiser waren
durch die Capitulationen in gleicher Weise an die Zustimmung
des Reichstages gebunden. Dagegen erweiterte sich allmählig die
Steuergewalt der Landesfürsten, indem sie, wie es zur Festigkeit des
Reichsverbandes unvermeidlich war, die Reichs- und Kreis-Steuern,
die Kosten des Kammergerichis und der Festungen, des Reichstages,
der Vertheidigung gegen feindlichen Angriff, ferner alle Steuern,
die hergebrachtermaßen ohne ständischeBewilligungerhoben worden
waren, (z. B. die Prinzeffinsteucr in Kurhessen, P fei ffer, S. 86),
für sich allein einziehen durften, auch kamen ständige Abgaben zur
Bezahlung der Armee und zur Verzinsungder Schuldenallmählig
hinzu. Der Reichsabschiedvon 1654 §. 180 bestimmt namentlich die
Verpflichtung, für Festungen und Besatzungen den Fürsten und
Obern „mit hülflichcm Bevtrag geyorsamlich an Hand zu gehen,"
s. auch Pütt er, Histor. Entwickl. der heutigen Staatsverf. des t.
Reichs, II, 224, Dess. Institut, .jur. publ. xel'in. H. 254 ff. — Zöpfl,
Deutsche Staats- und Rechtsgeschichte, 1836, III. 181.

1. Hauptstück.

Entwickelung der obersten Besteuernngsgrundsätze.

§. 250 .

Dem Besteuerungsrechte der Staatsgewalt steht die Ver¬

pflichtung der Staatsbürger gegenüber, Steuern zu entrichten.

Der Grund jenes Rechts und dieser Pflicht liegt darin, daß die¬

jenigen, welche im Staate leben, die Seegnungen der Staats¬

verbindung empfinden und die Vortheile mancher einzelnen

Anstalten genießen, dafür auch an den Beschwerden und Auf¬

opferungen Theil nehmen müssen, ohne welche der Staat seine

volle Wirksamkeit nicht äußern könnte. Wo daher Steuern als
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Ergänzung der übrigen Staatseinkünfte zur Befriedigung der
Staatsbedürfnisse nothwendig sind, wie dieß in unseren Staaten

ohne Zweifel der Fall ist, da darf man sie auch als gerech t-
fertiget ansehen. Die Gewähr, welche der Staat dem Eigen-
thume seiner Bürger leistet, ist deßhalb keine unbedingte, sondern
nur unter dem Borbehalte zu verstehen, daß nöthigenfalls ein

Theil desselben für die Staatseinnahmen in Anspruch genommen
werden dürfe (S). Da die Verbindlichkeit, Steuern zu ent¬
richten, eine bloße Folge des allgemeinen staatsbürgerlichen Ver¬
hältnisses ist, welches über allen besonderen persönlichen Be¬
ziehungen steht (o), so folgt:

1) Alle Staatsbürger müssen Steuern entrichten, und zwar
fortwährend (Allgemeinheit der Steuern), es wäre
denn daß Einzelne durch besondere Aufopferungen anderer Art
einen Ersatz leisteten (</), oder daß ihre Vcrmögenöumstände
sie für jetzt unfähig machten, ohne Schmälerung der nöthigsten
Unterhaltsmittel etwas an den Staat abzugeben (s).

2) Alle Würger sollen nach gleichen Regeln und nach einem
gleichen in ihrem Verhältniß zum Staate begründeten Maaß-
stabe beigezogen werden (Gleichförmigkeit der Steu¬
ern). Wie schwer es auch sein mag, dieser Forderung der
Gerechtigkeit völlig zu genügen, so bildet dieselbe doch ein Ziel,
dem man sich unablässig zu nähern suchen muß. Die Steuern
entsprechen jenen Anforderungen vollkommener als die Ge¬
bühren.

(a) Vgl.H offm ann, Die Lehre von den Steuern, S. 30. 31. — Ein
zweiter Vorbehalt besteht in der Befugnis, in Nothfällen die Abtre¬
tung des Privateigenthums für öffentliche Zwecke, aber gegen vollen
Ersatz zu verlangen. Auf dieses sogenannte flis einineiis und das
Besteuerungsrecht hat man die Annahme eines Obereigenthums der
Staatsgewalt zu stützen versucht.

(d) Anders verhielt es sich im Alterthume, wo es zwischen den Un¬
freien und den vollberechtigten Staats- und Stadtbürgern noch
Mittelstufen gab, mit denen auch eine Ungleichheit der Auflagenbe¬
lastung verbunden war. Die Theten (S^rr?) in Solons vierter
Elaste waren steuerfrei und ohne Thcilnahme an Staatsämtern, die
eapjls censi in der sechsten Classe des Servius Tullius waren ver¬
mögenslos und thaten keinen Kriegsdienst, auch hatte diese Claffe
sehr geringen Einfluß bei der Abstimmung in den comitiis conturiu-
lis. Italien erlangte noch zur Zeit der römischen Republik die Frei¬
heit von Grund- und Kopfsteuer, welche bis auf Diocletian fort-
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dauerte, auch einzelne Städte außer Italien erhielten diese Begün¬
stigung in dem.j»8 Itnliomi. — Steuerfreiheit des Prälaten- und
Rittcrstandcs im Mittelalter und zum Theile noch bis in die neueste
Zeit. Oesters genoß wenigstens ein Stand den Vorzug eines niedri¬
geren Steuerfußes. Die Aufhebung dieser Ungleichheiten ist am
schwersten, wenn diese auf verfassungsmäßigen Rechten beruhen.
Schilderung dieses Mißverhältnisses bei Putter, Histor. Entwick¬
lung der heut. Staatsverfass, des t. Reichs, II, 2U0. Die kurhcss.
Verfass. §. 148 sichert den bisher Steuerfreien eine angemessene
Entschädigung zu. Auch in Sachsen ist eine solche bei de>? Einfüh¬
rung der neuen Grundsteuer gegeben worden.

(ck) So war vor der Einführung geworbener Heere, als die Staatsvcr-
vcrtheidigung zunächst dem Ritterstande oblag, auch die Steuerfrei¬
heit desselben nicht unbillig. Vgl. Ancillon, Ucber den Geist der
Staatsverfassungen, S. 298. — Im preuß. Staate sind die Heb¬
ammen von den nicht auf Grundbesitz ruhenden directen Steuern
befreit, was man wie das Ersatzmittel eines Bcsvldungstheiles an-
sehen kann.

(s) Da es in jedem Lande Arme gicbt, die noch eines fremden Zuschus¬
ses bedürfen, so ist es natürlich, daß zwischen ihnen und den Be¬
güterten eine Classe gefunden wird, die weder empfängt noch ge¬
ben kann.

Z. 251.

Diesem Grundsätze der Gleichförmigkeit würde nicht Ge¬

nüge geschehen, wenn Zeder einen gleich großen Steuerbeltrag
zu entrichten hatte, denn hiebei würde den Einzelnen ein über¬

aus verschiedener Grad von Beschwerde auferlegt; für Einige
wäre dieselbe fast unfühlbar, wahrend Andere schon empfind¬
liche Entbehrungen zu ertragen hatten. Die Gleichheit der Bei¬
träge läßt sich zwar billigen bei Vereinen für irgend einen ein¬

zelnen Zweck, deren Mitglieder in Beziehung auf den Mitge-
nuß des beabsichtigten Vortheils einander gleich zu achten sind,
aber nicht im Staate, der alle Lebensangelegenheiten näher
oder entfernter berührt und den ganzen Besitz der Bürger so¬
wohl an persönlichen als sachlichen Gütern beschützt und pflegt.
Da ferner der zu erhebende Betrag nach der Abgabefähigkeit
der mindestbegüterten Elafse bestimmt werden müßte, so würde

im Ganzen nur eine geringe unzureichende Einnahme zu Wege
gebracht. Es kann folglich nur eine Verhältnißmäßigkeit
beabsichtigt werden, die, wenn man die Bestimmung und das
Wesen der Steuern beachtet, auf doppelte Weise möglich ist,
nämlich:
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1) nach dem Grade des Mitgenusses an den Vorthellen
der Staatsverbindung,

2) nach der in den Vermögensumstanden begründeten Bei-
tragsfahigkeit.

Z. 252.

Mehrere Schriftsteller haben sich zu dem Grundsätze bekannt,
daß die Steuern nach dem Genu sse der St a a tsa n sta l t en

abgemessen werden sollten (a). Hierzu hat die von Manchen
angenommene Ansicht beigetragen, nach welcher der Staat nur
für eine Sicherheitsanstalt gehalten wird, weil man daraus

folgerte, die Wirkungen der Staatsverbindung für jeden Genossen
ließen sich nach der Menge der schutzbedürftigen Gegenstände
bemessen. Dagegen sprechen nachstehende Gründe: 1) Die ein¬
zelnen Staatsanstalten sind nur die verschiedenen Lebensauße-
rungen eines organischen Ganzen, dessen höhere Wesenheit und
Bedeutung bei einem solchen Zerreißen seiner Einrichtungen
nicht erkannt wird. Das Verhaltniß des Bürgers und Unter-

thanen zum Staate, der jenem die äußeren Bedingungen einer
ächtmenschlichen Existenz und Entwicklung darbietet (L), kann
nur willkürlich und unvollständig in eine Menge von einzelnen

Beziehungen aufgelöst werden, die doch genau unter sich zu¬
sammenhangen. 2) Der Vortheil, den jeder Einzelne von den
Staatseinrichtungen zieht, läßt sich nicht ausmitteln. Denn
wenn man auch jede unmittelbare Berührung und Benutzung
derselben berechnen wollte, so würde doch der nicht minder mäch¬

tige mittelbare Einfluß der Staatsanstalten auf Sicherheit, Ge-
werbthätigkeit, Bildung und überhaupt auf alle Seiten der
bürgerlichen Wohlfahrt, z. B. der Schutz, den schon das bloße
Bestehen guter Gesetze und Gerichte gewährt, außer Acht bleiben.
Für alle persönlichen Güter, die man dem Staate verdankt,

fehlt es ganz an einem Vergleichungsmaaßstabe (a). 3) Der
Genuß der Staatsanstalten ist in vielen Fällen so veränderlich,

zufällig oder von der Handlungsweise des Einzelnen abhängig,
daß man keine dauernde Verpflichtung auf ihn gründen kann (ck).
(a) Z. B. Krehl a. a. O. — Kröncke, Grundsätze, S. 4. — v. Kre-

mer, I, 70. — v. Jakob, Staatssinanzw. I, 369.— v. Rotteck,



in der Fortsetzung des Staatsrechts der konstitutionellen Monarchie,
11,324, Desselben Oekon. Politik, S. 287. (Der Vers. erkennt
aber die Schwierigkeit der Vollziehung dieses Grundsatzes.) —
Dagegen Schön, Grunds., S. 61. — Zachariä, Staatsw.,
S. 4l1.

(L) Diese höhere Ansicht von der Bestimmung des Staats ist von Pla¬
ton, Aristo teles und Cie ero an bis auf Fichte und Hegel
häufig anerkannt worden.

(c) Kröncke, a. a. O., räumt ein, daß man alle persönlichen Borthcile
bei der Besteuerung außer Betracht lassen, und blos auf den, dem
Eigcnthum gewährten Schutz Rücksicht nehmen müsse; gegen jene
Vorkheile bringt er die persönlichen Leistungen des Bürgers, z. B.
den Waffendienst, in Anschlag. Indes; ist diese Abrechnung willkühr-
lich. — Auch Thiers (lieber das Eigenthum, d. v. Oberm aper,
1848 S. >93) achtet nur auf den Schutz, welchen der Staat ge¬
währt.

(6) Selbst die Bertheidiger dieses Steuermaaßstabcs haben darauf ver¬
zichtet, ihn im Einzelnen durchzuführen. Sie beschränken sich darauf,
für die Vergütung der aus dem Staatsverbande fließenden Vortheile
ein allgemeines mittleres Verhältnis; anzunchmen, welches sie in der
Größe des Vermögensbesitzes zu finden glauben. Auf diese Weise ge¬
langt man auf einem Umwege zu dem im folgenden §. ausgestellten
Satze und es gereicht demselben zu einiger Bestätigung, daß auch
der Gesichtspunkt des Schutzes für Habe und Erwerbsthätigkeit zu
ihm hinführt. Uebrigens liegt in dem Hinblicke auf den Genuß der
sämmtlichcn Staatseinrichtungen, der nicht so ungleich sein kann als
das bloße Vermögen, ein Beruhigungsgrund für den Fall, daß man
nicht im Stande ist, die Reichen ganz in dem Verhältniß ihres Reich¬
thums höher zu belasten als die Minderbegüterten. — Eine Verbin¬
dung des Genuß- und Vermögensprincipes versucht v. Kremcr, a.
a. O. S. 71. 88. — Nach v. Rotteck darf man sich, obschon das
Genußprincip richtiger sei, doch an das leichter ausführbare und
wenig verschiedene Vcrmöglichkeitsprincip halten, mit einzelnen Ab¬
änderungen in Hinsicht auf jenes, Oek. Politik, a. a. O.

Z. 253.

Die Beschwerde und Entbehrung, welche von einer gewissen
Steuer verursacht wird, bestimmt sich nicht schon allein aus der
Größe der Summe, sondern vielmehr aus der Werthmenge,
welche sie für den Steuerzahlenden vorstellt. Dieß hängt da¬
von ab, wie viel andere Güter ihm noch übrig bleiben («).
Zwar ist die individuelle Werthschätzung unerforschlich und zur
Berücksichtigung bei der Umlegung der Steuern nicht brauchbar
(I, Z. 62), man kann aber im Allgemeinen annehmen, daß bei¬
läufig eine gewisse Geldsumme für den Besitzer einen desto
höheren Werth hat, einen je größeren Theil seines ganzen ver¬
wendbaren Gütervorrathes sie ausmacht, weil er desto werth-
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vollere Gegenstände für sie anschaffen muß (l, Z. 64), daß
folglich Alle nicht etwa eine gleiche Summe, sondern einen
gleichvielsten Theil (Quote) des zu ihrer Verfügung bestimmten
Güterbesitzes ungefähr gleich leicht oder schwer entbehren werden.
Die Belastung durch die Steuern wird also am gleichförmigsten
und gerechtesten, eingerichtet, wenn man sic nach den Ver¬
mögensumständen der Staatsbürger abstuft. Die nach die¬
sem Grundsätze angelegten Steuern sind zugleich in Hinsicht
auf die Volkswirthschaft die unschädlichsten und weit mehr als
die Gebühren dazu geeignet, nach und nach vermehrt zu werden,
wahrend die Staatsbcdürfnifse wachsen und die Erwerbsein¬
künfte der Regierung vermindert werden (V,).
(a) Die Unterscheidung des concreten und Gattungswerthes (I, K. 61)

findet hier eine wichtige Anwendung, nur daß hier jener nicht nach
den Empfindungen, Gewohnheiten :c. der Individuen, sondern nach
allgemeinen Erfahrungssätzen angeschlagen wird.

(-) Dieser Besteuerungsgrundsatz ist in Folge eines gewissen Gefühls
seiner Gerechtigkeit und Zweckmäßigkeitvon Vielen, auch ohne genü¬
genden Beweis, angenommen worden; z. B. Noxliorn, Institutio-
»es politicae, lüb. I v. 10. Z. 18, Nr. IX.: In tributis uegualitutis
mnximn luidonila rstio, guae in eo potissimnm versgtnr, ut pur
sit onrum ratio, no pnrin die »iiern sentiant, gnorum in (liversis
rodus positae situeguo sunt opes. —A. Smith, B. V. C. 2 Adth.
2 giebt statt einer eigentlichen Begründung nur die Hindeutung auf
den Schutz des Staates und die Achnlichkeit eines großen, von Meh¬
reren gemeinschaftlichbcwirthschaftcten Landgutes (Garve hat hier
III, 2N eigenmächtig einen Satz eingeschaltet). Auch Say, Handb.
VI, 44, äußert nur, es sei billig, daß Jeder im Verhälrniß seiner
Einkünfte beisteuere, „denn der dem Steuerpflichtigen geleistete
Dienst ist um so wichtiger, je bedeutender seine Einkünfte sind." —
Den im Z. angegebenen Hauptgrund hat schon Craig bemerkt,
Grundzüge der Politik, II, 210. Vgl. III. 6.

Z.254.

Die in dem Vermögenszustande einer Person begründete
Möglichkeit, ohne Nachtheil für die Befriedigung der dringendsten
Bedürfnisse Steuern überhaupt oder ein gewisses Maaß der¬
selben zu geben, heißt Steuerfähigkeit (Beitragsfähig¬
keit). Man kann daher den im vorigen Z. ausgestellten Grund¬
satz auch so ausdrücken: die Einzelnen sollen von den Steuern
im Verhältnis; ihrer Steuerfähigkeit getroffen werden. Bei den¬
jenigen Staatsbürgern, welchen die Steuerfähigkeit gänzlich
fehlt, muß, so lange dieß der Fall ist, die Steuerpflicht als ruhend
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angesehen werden, Z. 250. Worin diese Steuerfähigkeit der
Einzelnen und des ganzen Volkes bestehe und aus welchen
Zeichen sic erkannt werde, dieß ist mit Hülfe volkswirthschaft-
licher Lehren zu entwickeln. Die Steuern dürfen nämlich die

Gütererzcugung im Volke nicht schmälern, die Erwerbung des
Nöthigsten nicht hindern, das Bolksvermögen nicht schwächen
und somit auch die finanzielle Nachhaltigkeit nicht zerstören,
Z. 83. Dabei ist es aber nicht hinreichend, bloß die Volks-
wirthschaft im Ganzen ins Auge zu fassen, denn sie besteht aus
einzelnen Familicnwirthschaften, aus deren Wohlfahrt sich der
allgemeine Volkswohlstand zusammensctzt (I, §. 8l.) und die
insgesammt auf gleiche Schonung Anspruch haben. Nach diesen
Rücksichten muß man diejenigen Stellen in der Wolkswirth-
schaft aufsuchen, von denen ein gewisser Steuerbetrag mit den
geringsten wirthschastlichen Nachtheilen erhoben werden kann.
Solche Vermögcnstheile, aus denen die Steuern bestritten
werden können, d. h. deren man sich 'zum Theile entäußert,
um den Steuerbelrag aufzubringen, werden Steuerquellen
genannt und müssen von denjenigen Gegenständen unterschieden
werden, nach welchen blos die Steuerschuldigkeit jedes Ein¬
zelnen bemessen und ausgesprochen wird, d. i. von den Steuer-
g e gen stän d en (S tc uc robj e cten) (A). Sind die Duetten

richtig erkannt, so hat man die Gegenstände so zu wählen daß
jene in dem angemessenen Verhältnis; getroffen werden. Häufig
fallen beide zusammen.
(a) Unpassend hat man sie auch Steuerregula tive genannt.

§. 255.
Der Besteuerte kann die Abgabe entweder aus seinen Ein¬

künften oder aus seinem Stamm vermögen nehmen,
I, §. 70. So lange es angcht, zieht er jenes vor, um den

Stamm seines Vermögens zu schonen, dessen Verringerung
nicht allein dem Einzelnen, sondern auch der ganzen Wolks-
wirthschaft schädlich wäre. Der Vermögensstamm besteht aus
vielerlei Sachgütern, welche größtenthcils schon ihre besondere
Bestimmung erhalten haben. Da der Regierung mit Steuern,
die in diesen verschiedenartigen Gütern entrichtet würden, nicht
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gedient sein könnte, so müßte der Eigenthümer, wenn er aus
dem Bermögensstamme eine Steuer bestreiten wollte, den¬
selben theilweise in Geld umsetzen. Dieß zöge schon Verlust
nach sich, auch würden die Bestandtheile dieses Stammes, so
weit es thunlich ist, zu anderen Arten des Gebrauches verwendet
und dabei häufig einer schnelleren Verzehrung preisgegeben
werden. Bei den Grundstücken ist dieß nicht möglich, sie

müßten also bei einer Besteuerung des Stammes wiederholt
veräußert werden und ein solcher beklagenswertster Wechsel des
Besitzes würde die gute Benutzung der Grundstücke überaus er¬
schweren, zugleich aber ihren Preis mehr und mehr verringern.
Eine Verminderung der Capitale ist höchst verderblich (<r),
weil sie eine Abnahme der Production, des Volkseinkommens
und der Hülfsmittel zur Beschäftigung der Arbeiter bewirkt (ö).
Man würde zunächst einen Theil der umlaufenden Eapitale
zur unproductiven Verzehrung herüberziehen, z. B. die Sum¬
men, die man bisher auf Arbeitslohn und Anschaffung von Roh¬
stoffen verwendete, sodann auch die Ergänzung der stehenden
unterlaffen oder diese selbst angreifen, z. W. den Biehstand,
Auf diese Weise müßte mit der Verarmung des Volkes eine

Abnahme der Steuerfähigkeit eintreten, durch welche auch die
Regierung ihre Hülfsquellen von Jahr zu Jahr mehr dahin
schwinden sähe. Sch onung d es Capitales eines Volkes
ist also eine noihwendige Anforderung an jedes
Steuersystem.
(a) Dieß gilt nicht bloß von den wahren volkswirthschaftlichen Capi-

talen, sondern auch von den verzinslichen Forderungen der Privat¬
personen, die man im gemeinen Leben ebenfalls Capitale nennt
(I, §. 53), denn dieselben können nicht ohne Schmälerung jener zu¬
rückgezogen und verzehrt werden.

fä) Wenn der Ertrag der Steuern für Staatsdienste innerhalb des
Landes angewandt wird, so entsteht zwar einiger Ersatz für den
letztgenannten Nachtheil, aber doch kein genügender, weil die zu
diesem Behufe auszugebenden Summen aus dem fortwährend ver¬
minderten Gürererzeugniß aufgebracht werden müssen.

Z. 256.
Eine auf die Genuß mittel (I, §.51.) fallende Steuer

ist zwar weniger schädlich, und es befinden sich unter jenen manche
leicht entbehrliche Gegenstände, deren Verminderung eine der
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geringsten, von den Steuern überhaupt verursachten Beschwer¬
den sein würde. Gleichwohl ist eine solche Steuer ebenfalls
mangelhaft, denn 1) sie ist nicht nachhaltig, weil sie die Genuß¬

mittel, zuerst die leicht entbehrlichen, sodann auch die werth¬
volleren, nach und nach aufzehrt. 2) Hiebei verlieren die Be¬
steuerten mehr, als die Staatskasse gewinnt, indem bei vielen

Gütern, die nicht gleich gut zu einem productiven Gebrauche ge¬
eignet sind, eine Veräußerung, allenfalls sogar außer Landes,
oder der Verbrauch zu einem anderen Zwecke, als zu dem sie
bestimmt sind („), nöthig würde, wobei man die Anschaffungs¬
kosten nicht ganz vergütet erhalt. 3) Manche Arten der Ge-
nußmittel sind bald für die Einzelnen, bald für die bürgerliche
Gesellschaft von solchem Werthe, daß ihre Verringerung zu be¬
dauern sein würde, z. B. Sammlungen für Zwecke der Wissen¬
schaft, der schönen Kunst oder des Gewcrbfleißes. Eine Unter¬
scheidung von blassen in dieser Hinsicht wäre sehr mühsam, eine
unbedingte Belastung aller Genußmittel schädlich. 4) Die ein¬
zelnen Genußmittel sind ferner von sehr ungleicher Dauer. Die¬
jenigen, welche langsam abgenutzt werden, würden von einer
regelmäßigen Besteuerung wiederholt ergriffen und verringert,
die schnell verzehrbaren dagegen ihres wechselnden Vorrathes
wegen zum Theile gar nicht getroffen werden. Eine solche
Steuer würde einen Antrieb geben, mehr aus Güter der letz¬
teren Art zu verwenden, welches offenbar nicht vortheilhast
wäre. — Hiezu kommt, daß man selten einen großen Vorrath
von Gcnußmitteln bei geringem Einkommen, häufiger das
Gegentheil antrifft. Besteuert man daher die Einkünfte, was
viel leichter ist, so werden die zur Ergänzung der Genußmittel
bestimmten Summen mit getroffen und es wird eine besondere
Belegung der letzteren überflüssig.

(a) Z. B. wenn eine Münzsammlung oder ein metallenes Kunstwerk
eingeschmolzcn oder ein schönes Hausgeräth als Brennholz ver¬
braucht werden müßte.

8. 257.

Die geschilderten Unbequemlichkeiten und Nachtheile fallen
hinweg, wenn die Steuern aus den regelmäßig wiederkehrenden



Zuflüssen neuer Vermögenstheile geschöpft werden. Der ge¬
summte oder rohe Ertrag einer Erwerbsart (I, §. 70) ist
nicht schon zur Steuerguelle tauglich, weil von ihm nothwendig
erst die Erwerbskostcn bestritten werden müssen, welche man

nach ihrer Erstattung immer wieder von Neuem für den näm¬
lichen Zweck aufzuwenden pflegt. Wenn die Steuern diesen
Kostenersatz nicht verschonten, so wäre die Fortdauer des Er¬
werbes in seiner bisherigen Ausdehnung gefährdet und hiermit
die Stcuerfähigkeit bedroht. Die Steuern können daher fort¬
dauernd nur von demjenigen Theile des Ertrages genommen
werden, welcher dem Empfänger desselben übrig bleibt, nach¬
dem die des Erwerbes willen erforderlichen Ausgaben an an¬
dere Personen und die nöthigen Verzehrungen schon vorhan¬

dener Sachgüter ersetzt worden sind, so daß der Ueberrest zur
Verfügung des Eigenthümers steht und von ihm für persön¬
liche Zwecke des Nutzens und Vergnügens oder zur Vermehrung
des Stammvermögens verwendet werden kann, d. h. von den
Einkünften oder dem Einkommen. I, §. 70. Nr.3. Müssen
der Steuern willen diese Verwendungen eine Einschränkung er¬

leiden, so hat man doch die Beruhigung, daß der Fortgang der
Wirthschaften nicht gefährdet wird und daß die Vortheile, die
man mit den Steuern erkauft, die Aufopferung auf Seite der

Steuerpflichtigen überwiegen. Demnach beruht dieSteu-
erfähigkeit der Bürger vorzüglich aufihrem Ein¬
kommen, und nach welchem Maaßstabe auch immer zu¬
nächst die Steuerschuldigkeit ausgesprochen werden mag, so
müssen die Steuern so viel als möglich nach dem

Verhältniß des Einkommens vertheilt werden. ES
ist dieß neben den beiden früher erklärten (Z. 250.) der dritte
Hauptgrundsatz des Steuerwesens, und von seiner Durch¬
führung wird vornehmlich die Vollkommenheit der Stcuerthco-
rie, so wie des Steuerwesens in jedem Lande bedingt (a).
(a)A. Smith hat diesen Satz der Stcuertheorie zu Grunde gelegt

und mit der Lehre von den Zweigen des Einkommens in Verbindung
gebracht. Er geht davon aus, daß die Steuern nur aus den 3 Quellen
aller Einkünfte, Grundrente, Capitalgewinn und Arbeitslohn, hcrflie-
ßen können (III, 2>0.), und zeigt später, wie der Arbeitslohn die
auf ihn gelegten Steuern abwälze rc.



Z. 2ü8.

Die Einkünfte der Würger lassen sich, mit wenigen uner¬
heblichen Ausnahmen (n), in vier Abteilungen bringen, von
denen zwei, die Grund- und Capitalrente, lediglich den
Besitz eines werbenden Vermögens, zwei andere, Lohn- und
Gewerbsverdicnst, die Arbeit des Empfängers voraus¬
setzen. Ans diesen beiden Zweigen muß vor Allem der Unter¬
halt des Lohnarbeiters und Gcwerbsunternehmers bestritten
werden und zwar nach demjenigen Bedarfs, welcher durch die
Natur der einzelnen Verrichtung, z. W. den Sitz derselben, die
erforderliche Lebensweise u. dgl. bestimmt wird. Der Ueber-
schuß über diesen Untcrhaltsbedarf ist reines Einkommen, wie
es jene Renten ebenfalls fast ihrem ganzen Betrage nach sind,
I, Z. ?l. 6)- Nur das kostenfreie oder reine Einkommen in
diesem Sinne sollte von den Steuern getroffen werden, Arbeits¬
lohn und Gewerbsverdicnst aber dürfen nicht nach ihrem ganzen
(rohen) Betrage, sondern nur nach Abzug des Unterhalts¬
bedarfes besteuert und müssen daher anders behandelt werden
als die Renten, bei denen ein solcher Abzug nicht gefordert
werden kann, weil sie keine Arbeit des Empfängers voraus¬
setzen. Daher sind Grund- und Capitalrente weit ergiebigere
Steuerquellcn, als Lohn und Gewerbsverdicnst.

(«) Arme, Gefangene:c.

H. 2ö9.

Gegen diesen Satz hat man eingewendet, die Rentenem¬
pfänger müßten doch auch leben und alle dringenden Bedürf¬
nisse der Familien hätten aus billige Berücksichtigung bei der
Steueranlegung Anspruch (n). Hierauf läßt sich aber erwidern:

1) Der Rentner steht gegen den Lohnarbeiter und Unter¬

nehmer sehr im Vortheil, denn er ist Herr seiner Zeit, kann
seinen Neigungen leben oder sich aus irgend einer Beschäftigung
eine andere Einnahme verschaffen, z. B. im Staatsdienste oder
aus einem Gewerbögeschäfte, wozu ihm sein Vermögen gute
Gelegenheit eröffnet (S). Unterläßt er dicß, so ist er zwar in
seinem Rechte und kann für die Gesellschaft noch auf mancherlei

Rau, pol. Oekon. 3te Ausg. III. ZZ
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Weise nützlich werden (I, Z. 336.), aber er hat wenigstens
keinen Anspruch darauf, daß sein Unterhalt wie Erwcrbskosten

behandelt werde. Wollte man ihn unbilliger Weise jenen beiden
arbeitenden Classcn gleich setzen, so hatte dieß auch den Nach¬
theil, den Reiz zum unthatigen Leben zu verstärken.

2) Der Unterhaltsbcdarf hat kein festes, bestimmtes Ver¬
hältnis; zur Rente, wie er es zum Lohne und Gewcrbsgewinnc
darum hat, weil diese ein gewisses Maaß von Arbeit, also einen
gewissen körperlichen und standesmäßigen Bedarf des Arbeiters
oder Unternehmers erheischen. Der Rentner kann sich in Wohn¬
ort und Lebensweise nach seinen Einkommen richten. Seine Be¬

dürfnisse hängen nur von persönlichen Umständen, Erziehung,
Gewohnheit ic. ab, und wenn eine gegebene Einnahme zufällig
für den Einen ungenügend, für den Anderen schon reichlich ist,
so wäre es nicht gerecht, wenn man hiernach gleiche Nentcnbe-
züge ungleich besteuern wollte (o).

3) Die Renten sind wegen ihrer Einträglichkeit und der
Ahnung einer größeren Steuerfähigkeit bei den Rentnern schon
längst stärker besteuert worden, cs ist folglich im Allgemeinen
als vorbedachter Entschluß zu betrachten, daß viele Personen
dennoch bloß von ihren Renten zehren. Nur diejenigen Familien,
die zum Arbeitserwerbe unfähig und auf eine spärliche Rente aus¬
schließlich angewiesen sind, verdienen einige Rücksicht (</).

4) Da die Steuern in keinem Falle die reinen Einkünfte
ganz verschlingen werden, so bleibt den Rentnern immer noch
der größere Theil für ihre Bedürfnisse übrig.
(a) Nach Krönckc (Grundsätze einerger. Bestcur. S. 10 fl.) sollen die

Steuern nach der ganzen Einnahme, ohne Abzug von Lebens- und
Standesbedürfniffen, auferlegt werden, weil jene, nicht blos das reine
Einkommen, unter dem schützenden Einflüsse der Staatsgewalt bezo¬
gen wird. Er bedient sich der undeutlichen und entbehrlichen Aus¬
drücke: positives und relatives Wermögen und Einkommen.
— Nach Schön (Grundsätze, S. 57) soll man dagegen nicht bloS
die Erwerbskosten, sondern auch den Unterhalt und einen kleinen
Sparpfennig bei der Besteuerung frei lassen. — Neuerlich ist
hauptsächlich von K. Murhard der Satz ausgeführt worden, daß
nur das von dem Bf. sogenannte subjective reine Einkommen,
d. h, dasjenige, von welchem der nöthigste Unterhalt des Empfän¬
gers abgezogen sei, besteuert werden dürfe, nicht das objektive
reine, z. B. die ganze Grund- und Capitalrente, s. dessen Theorie
und Politik der Besteuerung, S. 438, 447. —Nach v. Rotteck



(Oekon. Politik, S. 291) hat Niemand einen rechtlichen Anspruch
auf Freilassung des Unterhaltes, beim Reichen soll diese unterbleiben
und nur dem Dürftigen durch Nachlaß geholfen werden. Der Ver¬
fasser unterscheidet rohes und reines Einkommen nicht.

(») Die Rente muß nicht gerade müßig verzehrt werden, sie kann auch
dazu dienen, Arbeitern und Unternehmern, denen sie zufällt, mehr
Lebensgenuß zu gewähren, oder Ersparnisse zu machen.

(c) Eine Person könnte in verschiedenen Ländern oder Gegenden Renten
beziehen und demnach sogar auf mehrfachen Abzug der Unterhal¬
tungskosten Anspruch machen. — Murhard verlangt nur, daß der
absolute Bedarf des Steuerpflichtigen und seiner Familie frei bleibe.
Hierbei ist wenigstens die Größe der Familie ein sehr zufälliger Um¬
stand, und abgesehen hievon wäre cs eine Ungerechtigkeit gegen
den Arbeiter, der z. B. 600 fl. verdient, wenn er soviel steuern sollte,
als der, dessen Rente gleiche Summe ausmacht.

(</) Ucber die Streitfrage, ob die Steuer einen gleich bleibenden
oder einen mit der Größe des Einkommens steigenden Thcil des¬
selben (progressive Steuer) ausmachen solle, f. §. 100. Bei
der Besteuerung des rohen Arbeits und- Gewcrbsvcrdicnstes ist
diese Einrichtung nothwendig.

8. 260. s259.)
Die nächsten Folgerungen aus vorstehenden Sätzen sind

nachstehende: '
1) Das reine Einkommen eines Volkes jst die.Quelle, aus

der sammtliche Steuern geschöpft werden müssen, so wie daraus
überhaupt alle diejenigen Verwendungen zu bestreiten sind,
welche nicht zu den Hervorbringungskostcn gerechnet werden
können. Die Steuern dürfen aber dieses Einkommen nicht
auszehren (A. 34.), weil sonst für viele darauf angewiesene
Privatzwecke, namentlich für den Unterhalt der Rentner und
vieler Dienstleistendcn nichts übrig bliebe, also ein Theil des
Volkes in Armuth gestürzt, das ganze Privatleben aber jedes
behaglichen Gütergcnusses beraubt und von der ängstlichen Sorge
um Erwerb und Einschränkung der Bedürfnisse verkümmert
würde. Den wievielsten Theil des reinen Volkseinkommens

die Steuern verschlingen dürfen, dieß kann nicht in einer allge¬
meinen Regel ausgesprochen werden (§. 35.), was schon dar¬
aus erhellt, daß eine Quote, die in dem einen Lande in Folge
längerer Gewohnheit wohl ertragen wird, in einem anderen,
wo bisher eine niedrigere bestand, empfindlichen Druck äußern
kann.

2) Auch alle Nolksclasscn, die Bewohner eines jeden Lan-
destheiles und alle Einzelnen sollen nach Maaßgabe ihres reinen

23 *
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Einkommens steuern, und zwar des ganzen Betrages desselben,
denn die Gerechtigkeit fordert, daß kein Thcil desselben unbe-
steuert bleibe.

3) Die einzelnen Zweige des reinen Wolkseinkommens sollen
ebenfalls gleichmäßig von den Steuern getroffen werden.

4) Man kann statt des reinen Einkommens auch den
reinen Ertrag, die kostenfreie Frucht eines gewissen Er¬
werbsmittels, als die Quelle und das Maaß der Besteuerung

annehmen, denn jene beiden Begriffe stehen in genauer Ver¬
knüpfung. Die Summe des Reinertrages in einem ganzen
Wolke ist mit dem reinen Volkseinkommen einerlei Große, nur
objectiv, ohne Rücksicht auf die Empfänger gedacht. Das jähr¬
liche reine Einkommen einer Person kann den Reinertrag
mehrerer Erwerbsgelegenheiten in sich schließen, cs kann aber
auch ein einzelner Reinertrag mehreren Personen ein reines
Einkommen gewähren, wie z. W. der reine Ertrag eines Ge¬
werbes an den Unternehmer, den Eapitalisten und die Arbeiter

gelangt.

§. 261.

Da jedes reine Einkommen eine Steuer tragen kann und

soll, so macht die Entstehungsart desselben keinen Unterschied,
und das abgeleitete Einkommen ist gerade so wie das ur¬
sprüngliche (1,8-251.) zu behandeln. Dieß zieht die be-
merkenswerthe Folge nach sich, daß eine'und dieselbe Güter¬
masse zweimal besteuert werden kann, nämlich bei zwei ver¬
schiedenen Empfängern nach einander, wenn sie für jeden der¬
selben reines Einkommen ist. Was z. W. die Grund- und Ca-
pitalbesitzer für die Dienste des Arztes, Lehrers, Künstlers, An¬
waltes u. dgl. bezahlen, das wird aus dem reinen Einkommen
der elfteren bestritten. Werden nun die Dienstleistenden reichlich

genug bezahlt, so kann ein Theil ihres Einkommens wieder als
rein angesehen werden und begründet, obgleich es ein abge¬
leitetes ist, doch unzweifelhaft die Steuerfähigkeit der Em¬
pfänger («).
(«) Es würde auch in der Lhat schwer sein, eine solche Unterscheidung

bei der Anlegung der Steuern zu berücksichtigen, weil die Gränz-
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linie der productiven und unproductiven Beschäftigungen sich nicht
deutlich ziehen läßt, I, Z> 109.

Z. 202.

Die Steuerforderung richtet sich zunächst gegen die im
Staate lebenden Personen wegen ihres Einkommens und in
Gemäßheit desselben. Weil man indeß ein leicht kenntliches
äußerliches (objektives) Maaß der Steuerpflicht aufstellen muß,
um die Willkühr bei der Erhebung zu beschränken, so wird die
Steuer meistens auf gewisse Gegenstände (Z. 254.) gelegt,
die man entweder, wie bei rentetragendcm Wermögen, als Ur¬
sache, oder wenigstens, wie bei manchen Genußmitteln, als
Kennzeichen eines reinen Einkommens ansehen kann. Ferner
gewährt es bei unbeweglichem Vermögen, dessen Eigenthümer
entfernt sein kann, eine große Erleichterung, wenn man die
Abgaben von dem Besitzer fordert und ihm überläßt, sich von
jenem schadlos halten zu lassen. Deßhalb scheint die Negierung
bei der Steuerforderung sich bisweilen an die Wermögenstheile
selbst zu halten und die Persönlichkeit ihrer Eigenthümer aus
dem Gesichte zu verlieren. Doch muß man sich stets erinnern,
daß nicht die Sachgüter an und für sich, sondern die Bürger in
Bezug auf jene besteuert werden sollen. Die bequemere Ein¬
ziehung von dem jedesmaligen Inhaber gewisser steuerbarer
Gegenstände ist daher nur insoweit zulässig, als dabei eine gute
Wertheilung der Steuer unter diejenigen, welche von derselben
getroffen werden sollen, zu erwarten ist. Diese unmittelbare
Besteuerung der Güter quellen nach ihren Reinerträge
kann also da angewendet werden, wo sie in ihren Wirkungen
mit der Belegung des reinen Einkommens der Steuerpflichtigen
übereintrifft («).
(«) Wgl. hierüber Nebcnius, Der öffentliche Credit. I, 242. —

Schön, Grunds. S. 86. 60. — v. Rotteck, Oekon, Polit. S. 201.

Z. 263.
Nach den bisherigen Erörterungen läßt es sich leicht ent¬

scheiden, welche Personen im Staate steuerpflichtig seien. Dieß ist
1) bei den einzelnen Staatsbürgern, die im Ge¬

nüsse eines eigenen reinen Einkommens sind, sogleich außer
Zweifel («);



2) bei Gesellschaften, deren Mitglieder einen Gewinn
aus dem eingelegten Vermögen beziehen, z. B. Wergwerks¬
oder Wank-Unternehmungen, ist die Besteuerung des Reiner¬

trages, der entweder unter die Mitglieder vertheilt, oder zu
neuer Anlegung zurückgelegt wird, ebenfalls unbedenklich, und
derselbe kann bei der Gesellschaft im Ganzen weit leichter ge¬
troffen werden, als bei den Einkünften der Teilnehmer;

3) Gemeinheiten (Corporationen), z. B. Gemeinden,
Universitäten, Clöster und andere Kirchengesellschaften dürfen
mit einer Steuer belegt werden, wenn sie im Besitze eines
rentetragenden Stammvermögens sind. Denn wenn auch die
Steuer eine Vermehrung der Gemeindeumlagen nöthig macht,
so wird hiedurch nur ein Thcil des Nutzens aufgezehrt, den das
Einkommen der Gemeinheit den Mitgliedern gewährt und sie
befinden sich noch in besserer Lage, als die Genossen einer un¬
begüterten Gemeinheit. Wären keine Umlagen anwendbar, wie
z. B. bei Clöstern, so träten dieselben Verhältnisse ein, wie bei
Stiftungen. Haben aber solche Corporationen, wie viele Hand¬
werkszünfte und manche Gemeinden, keine anderen Hülfsmittcl,
als die Beiträge der Mitglieder, so können sie nicht besteuert
werden, weil diese Beiträge lediglich eine Verwendungsart der
schon belasteten Privateinkünfte bilden.

(a) Nach einem anerkannten Grundsätze gehört hierher auch das Staats¬
oberhaupt in Ansehung desjenigen Vermögens und Einkommens,
welches ihm nicht zufolge seiner Regcnteneigenschaft, sondern aus
irgend einem Privattitel zusteht, v. Kre m er, Darstcll. des Stw.1,75.

§. 264.

4) Die Steuer von einem Stiftungsvermögen läßt
sich, da die Renten dieses Vermögens nicht durch Beiträge er¬
gänzt werden können, nur so anfbringen, daß man die für den
Stiftungszweck bestimmten Ausgaben beschränkt («). Dieß ist
im Allgemeinen der mit jeder Steuer verbundene Nachtheil, der
in den nützlichen Wirkungen der Staatsausgaben seine Ver¬
gütung findet. Er ist da am geringsten, wo die Bestimmung
einer Stiftung kein gewisses Maaß des Bedarfes in sich ent¬

hält, vielmehr der Aufwand je nach den vorhandenen Mitteln



eingerichtet werden kann. Bei solchen Stiftungen aber, deren
Gegenstand in die Staatszwecke fallt und daher eine Staats-
auSgabe rechtfertigen würde, ist eine Steuerbefreiung dann zu
rechtfertigen, wenn die Einkünfte nur gerade zur Deckung des
genau bestimmbaren Bedarfes hinreichen. Es wäre ein Um¬
weg, eine Steuer zu fordern und etwa wieder mit einem Staats-
zuschusse nachzuhelfen. Wenn nun gleich die Steuerpflicht der
Stiftungen als Regel auszusprechen ist, so sollte doch beim nach¬
gewiesenen Eintreten der eben bezeichnetcn Umstände eine Aus¬
nahme zugelassen werden, die wieder vorübergehend in schwie¬
rigen Zeitverhältnissen hinwegfallcn kann (S).
(a) Es müßte denn schon ein Ueberschuß über diese Ausgaben vorhan¬

den sein.
(i) Diese Sätze beziehen sich hauptsächlich auf kirchliche und Wohlthä-

rigkeitsstiftungen. Die Steuerpflicht eines reichlichen, die Bedürf¬
nisse der Seelsorge übersteigenden Kirchenvermögens ist nicht zu
bezweifeln. —Stephani, Dürfen Stiftungen besteuert werden?
Augsb.l8l0.— Harl,Handln I, 533.—Die Großh. Hess. Verordn,
v. 1809 und 18ll lassen bei geistlichen Stiftungen den Beweis zu,
daß sie, wenn sie fortwährend besteuert würden, ihren Zweck nicht
mehr erfüllen könnten, Eigenbrodt, Handbuch II, 83.

Z. 265.

5) Eine Besteuerung des Domänen- und Regalien-
Ertrages ist im Allgemeinen eine unnütze Förmlichkeit,
denn dieser Ertrag hat keine andere Bestimmung als die
Steuern selbst und fließt mit diesen in der Hauptstaatscasse zu¬
sammen. Zwar muß man, wegen des nach dem Steuerfuße

umzulegenden Beitrages zu den Gemeindelasten,-Herr Steuer¬
anschlag jener Einkünfte ausmitteln, aber die wirkliche Entrich¬
tung läßt man am besten bis zu einer Veräußerung beruhen (a).
Eine Ausnahme tritt ein a) wo die Trennung einer Kammer-
und Steuercasse besteht (Z. 62.), weil hier die Domänenein¬
künfte zu einer anderen Verwendung bestimmt sind (ü);
b) bei Steuern, welche sich genau nach der Menge von Er¬
zeugnissen richten und den Kostensatz derselben in einem fest¬
stehenden Verhältnis; erhöhen, so daß durch die Steuerfreiheit
ein Staatsgewerbe begünstiget und den Privatunternehmern
das Mitwerben erschwert würde. Dieß ist nicht wohl bei den



Landgütern der Fall, weil der Preis der rohen Stoffe sich nicht
nach dem Kostenbeträge einzelner Verkäufer abändert, cber
könnte es bei Gewerks- und HandelSnnternehmungen eintreten,
wenn z. B. ein Hüttenwerk des Staates von dem Einfuhrzölle
für einen wicbtigen Verwandlungsstoff, wie Gußeisen, zum
Nachtheil der Privathütten befreit würde, oder eine Domänen¬
brauerei keinen Bieraufschlag zu entrichten hätte (o).

(c?) Vorschriften, wie die Stcueranschläge von den bad. Domänen bei den
Domänenverwaltungcn bereit nehalten werden sollen, bei Wehr er,
Kam.- Dom.-Adm., S. 156. Dess. Jnstruekion, S. 8l.

(/-) Zu den allgemeinen Reichsstcuern in Deutschland mußten nach den
Reichsgesetzen die Landcsfürstcn aus ihren Kammergütern beitragen.
Pfeiffer, Gesetz, der landständ. Werfass. in Kurhcssen, S. 8l>.

(c) Bergl. (du Lhil) Ueber Besteuerung im Großh. Hessen. 8. 2.

§. 266.

6) Auch Fremde werden häufig bei der Besteuerung ge¬
troffen, und zwar u) zufällig, wenn sie sich in einem Ver¬
hältnis; befinden, an welches eine Steucrschuldigkcit der Staats¬
bürger geknüpft ist, z. B. wenn sie Maaren kaufen, in deren
Preise eine vom Verkäufer vorgeschossene Steuer mit begriffen
ist (</), oder wenn sie Grundcigenthum innerhalb des Staats¬
gebietes an sich bringen. Diese sich von selbst ergebende Teil¬
nahme der Ausländer ist gerecht, weil denselben doch theilweisc,
während ihres Aufenthaltes oder durch ihr Eigenthum, die
Staatseinrichtungen zu Gute kommen; l>) absichtlich, in¬
dem den Fremden, die im Staatsgebiete irgend einen Worthcil
in Anspruch' nehmen, eine besondere Art von Abgaben haupt¬
sächlich zur Gleichstellung mit den Einheimischen abgesordert
wird, z. B. Gewcrbssteuer von Handelsreisenden.

Diese Entrichtungen sind zwar insofcrne keine wahren Steu¬
ern, als sic nicht von Staatsbürgern herrühren (Z. 247) und
nur bei der Benutzung einzelner, von der Negierung dargebo-
tcner Vortheile gegeben werden, indcß sind sie den eigentlichen
Steuern übrigens sehr ähnlich und dienen zum Theile zur Er¬
gänzung derselben, weshalb man sie insgemein zu ihnen rechnet.
Bei den besonderen auf die Ausländer gelegten Abgaben ist es
rathsam, sie mäßig und frei von lästigen Erhcbungssormen ein-
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zurichten, um den Verkehr zwischen den Ländern nicht zu hemmen
und die Fremden nicht von dem Gebrauche der besteuerten

Leistung abzuhaltcn. Hierher gehört z. B. der Durchgangszoll,
(a) Bei den Ausfuhrzöllen läßt sich gar nicht allgemein bestimmen, ob

sie auf die In- oder Ausländer fallen, denn dieß hängt von dem
Mitwerben ab.

4

2. Hnuptstück.

Dis volkswirthschaftlichen Wirkungen der Steuern.

§. 867 . 1268 .^

Die Untersuchung dieser Wirkungen und zwar sowohl der
allgemeinen und nothwendigen, als der von gewissen Umständen
bedingten und vermeidlichen, ist eine der wichtigsten Aufgaben
der Steuertheorie; es können aber im allgemeinen Theile der¬
selben (1. Abthlg.) nur die Grundzüge gegeben werden, welche
dann bei jeder einzelnen Art von Steuern, und bisweilen selbst
wieder bei einzelnen Arien ihrer Anlegung weiter auSgesührt
werden müssen. Es ist hiebei sowohl die Wirkung auf die Be¬
steuerten, als auf die Verzehrung und Erzeugung von Gütern
innerhalb des Landes überhaupt zu beleuchten.

In den meisten Fällen kommen die Ausgaben der Bürger
für persönliche Zwecke den Einkünften derselben gleich («). Die
Einführung einer Steuer nöthiget dann den Besteuerten, seine
Ausgaben und folglich seine Genüsse zu beschränken, er empfindet
also eine Entbehrung oder doch eine unangenehme Störung in
seinen gewohnten Verwendungen, wenngleich diese Beschwerde
durch die mit Hülfe der Steuern zu Wege gebrachten Vortheile
der Staatseinrichtungen reichlich ausgewogen werden mag (S).
Aber selbst wenn der Besteuerte diese Vergütung als zureichend
anerkennt, und noch mehr im entgegengesetzten Falle fühlt er
sich angetrieben, der von den Steuern verursachten Schmälerung



seines bisherigen Aufwandes zu widerstreben und zwar desto
eifriger, je stärker die ihm zugemuthete Entbehrung ist. Dieses
Streben, die in den Steuern liegende Beschwerde abzuwenden
(Neaction) kann auf doppeltem Wege einen Erfolg herbeiführen:

1) durch Vermehrung der Thätigkeit und der Leistungen,
aus denen die Einkünfte entspringen, §. 268.

2) durch Veränderung in den Preisen, damit die Steuer¬
last auf andere Personen hinübergewälzt werde, §. 269.

(a) Bleibt von den Einkünften ein Ueberschuß, den man zurücklegt,
so wird durch die Steuer zunächst diese Ersparniß angegriffen.

(-) Man kann das Steuerzahlen einen erzwungenen Ankauf per¬
sönlicher Güter mit sachlichen nennen. Je vollkommener die von
der Regierung veranstalteten persönlichen Güter sind und je rich¬
tiger der Steuerpflichtige sie zu schätzen weiß, desto mehr nähert
sich jener Kauf einem freiwilligen. — Ueber die irrigen Vorstellungen,
nach welchen man wegen des Zurückfließens der Geldsummen in das
Volk das Dasein dieses Nebels ganz in Zweifel zog, s. §. 29 ff. und
Murhard a. a. O. S. 10—SO.

Z. 268. s267.^

Wenn es den Besteuerten gelingt, ihre Einnahmen durch

erhöhte Thätigkeit um den Betrag der Steuern auszudehnen,
so haben diese keinen anderen Nachtheil, als daß die Steuer¬

pflichtigen etwa ein größeres Maaß von Zeit und Kraft auf¬
wenden müssen. Kann die Gütererzeugung in allen Zweigen

vergrößert werden, so wird in dem Volkseinkommen die durch
die Steuern entstehende Lücke wieder ersetzt. Offenbar kann
dieser Ersatz nicht schneller zu Stande kommen, als es die bessere

Benutzung des vorhandenen Kapitals und die Ansammlung
neuer Kapitale möglich macht. Eine allmälige Erhöhung der
Steuern, besonders wenn dieselben gut vertheilt sind, vermag
allerdings einen Antrieb zu einem solchen gesteigerten Gewerb-
sleiße zu geben und die Steuerfähigkeit nach und nach auszu¬
dehnen; Rentner treten in die Reihen der Arbeiter ein, die
Unternehmer werden betriebsamer, die Arbeiter fleißiger und ge¬
schickter und die Güterguellen erhalten eine bessere Benutzung.
Diese Erscheinungen haben in neuerer Zeit ohne Zweifel beige-

tragcn, die verstärkte Steuerlast erträglicher zu machen («).
Zndeß darf man hierauf nicht sicher bauen. Viele Steuer-



pflichtige sind schon so sehr angestrengt, daß sie nicht mehr leisten
können, Anderen fehlt der Absatz oder die Beschäftigung oder
das Capital rc., daher läßt sich nie vorhersehen, wie weit diese
günstige Wirkung der Steuern gehen werde (S).

(a) M. Cullvch ('raxotiou, S. —10) schlägt diese Wirkung hoch an
und glaubt, ohne den Krieg und die erhöhten Steuern würde das
Capital der Briten nicht größer geworden sein, als es bei jenen Um¬
ständen geworden ist.

(L) Vgl. die beiMuryard, S- S6 angeführten Stellen, und v. Rotteck
a. a, O. S. 300.

§. 269. s271.j

Die Ueberwälzung einer Steuer findet dann Statt,
wenn diejenigen, welche sie an den Stagt entrichten, sich von
Anderen eine Entschädigung verschaffen, indem sie eine Ver¬
änderung im Preise einer Waare oder Art von Leistungen be¬
wirken. Der Wunsch, den Steuern vermittelst der Ueberwäl¬

zung auszuweichen, ist eine natürliche Folge der unangenehmen
Empfindung, die sie erregen. Ein solches Hinüberschieben einer
Steuerlast auf andere Personen, wenn es nicht vorausgesehen
wurde, vereitelt bisweilen die Absicht, die die Staatsgewalt bei
der Anlegung einer Abgabe gehabt hat. Bei den nachstehenden
allgemeinen Erfahrungssätzen über diesen Gegenstand muß man
immer bedenken, daß die Verhältnisse des MitwerbenS in ihren
manchfaltigcn Gestaltungen sehr verschiedene Erscheinungen
hervorbringen und daß sich nur aus der genauen Erforschung
der Umstände in einem gegebenen Falle der zu erwartende Er¬
folg mit einiger Wahrscheinlichkeit bestimmen läßt.

1) Eine Steuer kann nur dann übergewälzt werden, wenn
sie die Mehrzahl der von ihr zunächst Getroffenen zu einer gleich¬
förmigen Handlungsweise antreibt und hiedurch eine Verände¬
rung in den Preisen bewirkt. Dieß ist möglich u) auf Seite
des Begehrs, wenn die besteuerten Käufer einer Waare oder
Leistung nicht mehr die nämliche Menge derselben einkaufen
wollen; d) auf Seite des Angebotes, wenn die Verkäufer eine
ihnen auferlegte Steuer wie eine Kostenvermehrung betrachten,
die ihnen durch einen höheren Preis ersetzt werden muß, und,



falls dieß nicht sogleich gelingt, die Erzeugung oder Herbei¬
schaffung einer gewissen Waarc theilwcise aufgeben.

§. 270. s272. 273.fj

2) Die Ncberwälzung von den Käufern auf die Verkäufer
einer Waars findet bei einer Steuer, die auf das Einkommen
der Käufer überhaupt gelegt wird, wenig Statt, weil die Ein¬
schränkungen der Besteuerten in ihren Ausgaben sehr vielerlei
Maaren betreffen können (Z. 269.), wobei die geringe Ab¬

nahme des Absatzes einer jeden leicht durch eine ähnlich Verringe¬
rung des angebotenen Vorrathcs ausgewogen wird. Wenn
aber eine Steuer gerade eine gewisse Ausgabe oder Verzehrung
trifft, wie z. B. eine Auflage auf Reit- und Kutschen-Pfcrde,
so gicbt sie eine Aufforderung für Viele, an der nämlichen Aus¬
gabe etwas zu ersparen. Legen in einem solchen Falle die Ver¬
käufer auf die Erhaltung ihres Absatzes großen Werth, weil
sie sich vielleicht in ihrem ganzen unterhalte bedroht glauben, so
müssen sie den Verlust ertragen, den ihnen der gesunkene Preis
auferlegt; können sie aber zu anderen Beschäftigungen über¬
gehen, so muß das Angebot ebenfalls kleiner werden und der
Preis wieder zunehmcn, Z. 269. Dieß ist mit der Zeit aller¬
dings zu erwarten, wenn der Ergreifung anderer Zweige der
Hervorbringung weder natürliche noch künstliche Hindernisse
im Wege stehen, I, Z. 160.

3) Die Uebcrwälzung auf die Käufer gelingt da am leich¬
testen, wo alle Verkäufer einen gleich starken Antrieb haben, sie
durch Beschränkung des Angebotes zu erzwingen, wie bei solchen
Steuern, deren Betrag mit der verkauften Waarenmenge in
gleichem Verhältniß zu- und abnimmt, z. B. Zölle und Accise.
Diese haben für den Verkäufer ganz die Wirkung einer Kosten¬
vermehrung und ziehen wie diese eine Preiserhöhung nach sich,
!, Z. 163. 1). Bei der Anlegung von Steuern dieser Art pflegt
man die Ucbcrtragung auf die Käufer auch wirklich vorauszu¬
setzen, denn diese sind cs, die man mittelbar zu treffen beabsich¬
tiget. Gleichwohl leiden auch bei vollständigem Ersätze der
Steuer die Verkäufer doch wegen des verringerten Absatzes eine



Einbuße an ihrem Einkommen, ihr Schaden ist aber noch
größer, wenn es ihnen nicht gelingt, den Preis der käuflichen
Gegenstände um den ganzen Betrag der Steuer zu steigern (n),
(a) Ca nard Grunds, d. pol. Oek., übers, v. Bö lk, S. 14S.

§.271. >273.27-1/,

4) Eine Ueberwälzung der Steuern auf Andere ist einigen
Elasten der Steuerpflichtigen schlechthin unmöglich, weil ihre
Einkünfte festgesetzt sind, z. B. den Beamten des Staate», der

Kirche und der Gemeinden und den Staatsgläubigern. Zn
gleicher Lage befinden sich während der Dauer des Vertrages
die Eigenthümcr verpachteter oder vermietheter Liegenschaften.

ö) Solche Steuern, deren Größe sich nicht nach der jedes¬
maligen Menge der von den Steuerpflichtigen feilgebvtcnen
Maaren oder Leistungen richtet, sind weit weniger zum Ueber-
wälzen geeignet, denn es ist nicht zu erwarten, daß alle Ver¬
käufer in dem Entschlüsse übereinstimmen, das angebotene
Quantum zu vermindern, vielmehr kann leicht ein Lheil der¬
selben gerade eine Erweiterung ihres Gewerbes bezwecken, um
sich auf diese Weise in dem vermehrten Absätze eine Entschädi¬

gung zu bereiten. Doch würde die Steuer dann unfehlbar auf
die Preise einwirken, wenn eine Elaste von -Verkäufern so stark

besteuert wäre, daß sie das überbürdete Gewerbe aufgeben
müßte.

6) Insbesondere kommt es bei Steuern, die den Ertrag
einer einzelnen Güterquelle, z. B. der Grundstücke oder der Ar¬
beit, zu treffen bestimmt sind, darauf an, ob der Besteuerte durch
eine anderweitige Verwendung jener Quelle oder andere Ein¬
richtungen der Auflage ausweichen kann (»). Dieß wird in
vielen Fällen durch die Beschaffenheit des werbenden Vermö¬

gens verhindert, z. B. bei Ländereien, Gebäuden rc., in anderen
Fällen durch die Allgemeinheit der Besteuerung. Dcßhalb blei¬
ben die meisten Steuern auf den Renten des Stammvermögens,
die auch wirklich den größten Theil des steuerbaren Einkommens
ausmachen, liegen oder werden noch auf siechinübcrgewälzt; die
Lohnarbeiter dagegen müssen für eine Steuerlast, die im Ver-
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hältniß ihres Einkommens zu groß ist und ihren nothwcndigen

Unterhalt zu schmälern droht, durch erhöhten Lohn entschädigt

werden, weil sonst Auswanderung, vermehrte Sterblichkeit w.

die Menge der angebotenen Arbeit verringern würde (S).
(a) Z. B. man weicht einer Steuer auf Ackerpferde aus, indem man

Zugochsen anschafft.
(d) Canarda. a. O. nimmt zu allgemein an,jede Steuer, sie werde

vom Käufer oder vom Verkäufer einer Waare crkobe», verthcile sich
in beiden Fällen auf gleiche Weise unter beide Bclheiligte und zwar
in demselben Verhältnis!, in welchem das Mitwerben dem einen oder
dem anderen günstiger ist. Wenn z. B. eine Waare 100 fl. gilt und
mit U) fl. Steuer belegt wird, die Concurrenz des Angebotes aber
zu der des Begehres sich wie 2 zu 3 verhält, so sollen jene 10 fl. in
eben diesem Verhältnis; von beiden Classen getragen werden, die
Waare soll auf 106 fl. steigen und der Verlust für die Verkäufer 4
fl. betragen. Es kommt nicht blos auf die Größe des Angebotes und
Begehres, sondern auch darauf an, nach welcher Fortschreitung beide
sich verändern, und im obigen Falle darauf, wieviel Kauflustige mehr
als 100 fl. zu geben und wieviel Verkäufer unter 100 fl. zu verkaufen
geneigt sind. — Ueberhaupt hat man sich zuweilen, ohne die verschie¬
denen Fälle deutlich zu unterscheiden, das Ucbcrwälzen ver Steuern
zu leicht vorgestcllt und deshalb die gute Anlegung derselben ver-
nachläßigt. Hiezu neigt sich auch Ricardo Cap.8. „Obgleich einige
Steuern diese Wirkungen (nämlich die Hemmung der Production)
in höherem Grade äußern als andere, so muß man doch zugestehcn,
daß die verderblichen Folgen der Besteuerung weniger von der Wahl
der besteuerten Gegenstände, als von ihrer ganzen Summe her-
rührcn."

§. 272. (27-1.^

7) Eine Steuer, die eine gewisse Elasse von Bürgern ver-

hältnißmaßig stärker als andere triffl, reizt, woferne die Ueber-

wälzung nicht bald gelingt, zum Verlassen des überbürdeten Er-

werbszweiges an. Ist dieß ausführbar, so muß durch die Ver¬

minderung des Angebotes das Gleichgewicht in der Einträglich¬

keit verschiedener Beschäftigungen und Erwerbsarten sich wie¬

derherstellen. Es kann lange dauern, bis dieß vollständig ge¬

schieht, zumal da unterdessen auch aus anderen Ursachen das

Milwerben in einem gewissen Nahrungszweige sich verändern,

z. B. der Absatz geringer werden und dadurch die Erstattung

der Steuer neue Schwierigkeit finden kann, und während dieser

Zeit treten die in §. 273 geschilderten Störungen und Verluste

ein. Ist die Ausgleichung endlich erfolgt, so ist der Mehrbetrag

(das Uebermaaß) der einzelnen Steuer auf die Käufer hinüber-



gewälzt, die dagegen ihren Güterverbrauch verringern, weshalb
auch die Erzeugung des überlasteten Gcwerbszweigcs abgenom-
men haben muß; die Wirkung hievon setzt sich auf andere Ge¬

werbe fort, deren Erzeugnisse von jenen verbraucht werden. Dieß
sind die Nachtheile, welche fortdauern, wenn auch die Ueberbür-
dctcn zuletzt von der Steuer verhältnißmäßig nicht starker als
andere Bürger getroffen werden.

8) Die Ueberwälzung vermag überhaupt die Fehler in der
Anlegung einer Steuer nicht völlig zu heilen, weil sic a) in vie¬
len Fallen gar nicht möglich ist, wohin unter anderen auch die
Ungleichheit der Besteuerung einzelner Personen in einem und

demselben Stande gehört, b) weil sie oft erst nach langer Zeit
gelingt und die Uebergangsperiode empfindliche Nachtheile bei
sich führt, v) weil auch die endlichen Wirkungen volkSwirth-
schaftlich schädlich sein können (A).
(a) Ueber v. Prittwih's abweichendeAnsicht s. §.274 (<r).

Z. 273. s269.^

Schränken die Besteuerten ihre Verzehrung ein, so nimmt
der Absatz mancher Güter ab und der Preis derselben sinkt.

Suchen nun die Erzeuger dieser Gegenstände auch das Ange¬
bot zu vermindern, indem sie ihre Capitale anders anlegcn, so
kann der Preis sich wieder auf die vorige Höhe erheben, und

die hervorgebrachte Menge dem jetzigen schwächeren Wegehre
entsprechen. Diese Erscheinungen zeigen sich nicht bei den werth¬
vollsten Dingen, auch nicht in voller Stärke bei einer und der¬
selben Art von Genußmitteln, weil die Neigungen der Menschen
in Hinsicht auf den Güterverbrauch sehr verschieden sind. Da¬
gegen bewirkt die Verwendung der Staatseinkünfte innerhalb
des Landes eine beträchtliche Verzehrung der Besoldeten, der
vom Staate beschäftigten Gewerbsleute u. dgl. Die hieraus
entspringende Absatzvermehrung kann zum Theile gerade solche
Güter betreffen, an denen sich die Steuerpflichtigen etwas ab¬
brechen ; doch auch abgesehen von diesem Falle, muß, da die Ver¬

zehrung der Bürger und der Negierung im Ganzen nach der Ein¬
führung einer gewissen Steuer wenigstens so groß bleibt, wie
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vorher, auch der Absatz der Gcwerbsuntcrnehmcr sowie die
Beschäftigung der Arbeiter und der Kapitale ungefähr in
gleichem Umfange bleiben. Es dauert jedoch immer einige Zeit,
bis die mir der geänderten Richuing der Verzehrung verbundenen
Störungen sich verlieren, namentlich bis die Besteuerten sich in
eine andere Lebensweise gefunden haben, das Angebot ver¬
schiedener Waarcn sich mit dem uunmcbrigen Begehre ins
Gleichgewicht gesetzt hat, bis die außer Thätigkcit gesetzten Ar¬
beiter, z.B. in Fabriken von LuruSgegenständen oder in Diensten,
ein anderes Unterkommen erzielt und die Unternehmer ihre
Eapitale wieder nützlich verwendet haben, besonders da sich in

den Staatsausgaben mancherlei Veränderungen zutragen und
die durch sie in Nahrung gesetzten Gewerbe und Landeslheile
wechseln. Ein solcher Uebergang ist stets mit Verlusten am Ca¬
pital und mit einer Bedrängniß von Arbeiterfamilien verknüpft;
ist er jedoch beendet, so bleibt nur noch die Einschränkung übrig,
welche die Steuerpflichtigen sich auferlegt sehen, und auch diese
verliert mit der Zeit, durch die Gewöhnung, einen Theil ihrer
Beschwerlichkeit.

§. 274. s270ss

Sowohl aus dieser Ursache, als der Möglichkeit der Ucber-
wälzung willen ist die anfängliche Wirkung einer Steuer häufig
von der später eintretenden und dann fortdauernden verschieden,
und alte Steuern werden deshalb bei gleicher Güte leichter er¬

tragen als neue (»). Hieraus folgt, daß man nicht ohne wichtige
Gründe und nur mit großer Umsicht erhebliche Veränderungen
in den Steuer» vornehmen sollte (/,), es wäre aber zu weit

gegangen, wenn man sich so wenig als möglich zu denselben
entschließen wollte, denn sie werden von Zeit zu Zeit Bedürfniß.
Wald fordert die Vermehrung der Staatsbedürfnisse die Er¬

höhung, bald das Bedürfniß einer Erleichterung für eine oder
die andere Volksclasse die Erniedrigung einer Steuer; bald ge¬

bietet die Gerechtigkeit eine andere Vertheilung der Steuern
oder die Einführung einer neuen Art derselben, wenn sich näm¬

lich zeigt, daß bei der bisherigen Einrichtung die Staatsbürger
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nach Maaßgabe ihres Einkommens in sehr ungleichem Maaße

getroffen werden, z. W. wenn Jrrthümer zum Vorschein kom¬

men, oder die besteuerten Objecte sich verändert haben.
(a) Canard (Grunds, d. p. Oek., übers, von Volk, S. 174) behauptet,

jede alte Auflage sei gut und jede neue schlecht. Er nimmt an, daß
dcr Druckjeder Steuer endlich ganz unfühlbar werde und Niemand wei¬
ter zur Last falle (ebend. S. )57), gicbt jedoch zu, daß die Reichen
zu einer Verminderung ihres Luxus gcnöthigt werden. Auch miß¬
billigt er nicht die bessere Vertheilungder Steuern auf die Indi¬
viduen, sondern bezieht jenen Satz nur auf die Besteuerungder
verschiedenen Zweige von Einkünften im Ganzen (S. IS4), indem
er glaubt, daß, in welchem Verhältniß diese auch belegt sein mögen,
mit der Zeit doch die Steuern sich gleichmäßig auf alle Zweige ver-
theilcn müssen. Die Schwierigkeiten,welche der Herstellung dieses
Gleichgewichts entgegcnstehen, die aber nothwendig vorübergehend
seien, nennt erReibung (S. l SS). — Diese Lehre Canard's hat
neuerlich M. v. Prittwitz wieder ausgenommen und weiter ver¬
folgt, s. deffenKunst reich zu werden, Z. 6.3S—6öS und Theorie der
Steuern und Zölle, S. IVO ff. Nach der Ansicht dieses Vers, wirken
die Steuern wie eine Vermehrung der Erzcugungskosten oder eine
Verthcuerung der Genußmittel, da aber das Einkommen der ver¬
schiedenen Volksclassen nicht von den genannten 2 Umständen av-
hänge, so. könne es auch von den Steuern nicht verringert werden,
wenn diese nur Zeit gehabt haben, ihre Wirkung zu äußern; sie
vermindern also nur das Volkseinkommen im Ganzen. Die Stetig¬
keit des Steuerwesens müßte demnach auch da vorgezogen werden,
wo eine Art von Steuern fehlerhaft angelegt ist, und die gleichmä¬
ßige Besteuerung würde als ein Phantom erscheinen.

(ü) v'impöt variable e'est pis encore gue I'impüt excessit'. ve
Kaspari» et Ileboul, ve 1'ainortisseineiit,S. 13.— Fulda,
Ueber die Wirkung rc. S. 17. So lange eine Steuer sich gleich bleibt,
können die Bürger sich in ihren wirthschaftlichen Maaßregeln leichter
nach ihr einrichten.

Z. 275.

In den einzelnen Staaten muß man die Wirkungen der

Steuern aus statistischen Thatsachen zu erforschen suchen, indem

man die Veränderungen in den Preisen der Maaren und Lei¬

stungen, sowie in den Quantitäten der erzeugten und verzehrten

Güter beobachtet und den Einfluß der neuen Steuereinrichtun¬

gen auf diese Erscheinungen ausmittelt. Das Uebermaaß der

Steuern in Ganzen giebt sich durch die harten Entbehrungen

der unbegüterten Elaste von Einwohnern, durch die zunehmende

Verarmung, die Wertheuerung werthvoller Güter, den Verfall

einzelner Gewerbe, das Sinken des Steuerertrages wegen

angehäufter Ausstände oder starker Abnahme der besteuerten
Rau, polit. Oekon. 3te Ausg. III. 24

HM
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Consumtionen u. dgl. kund. Ueberbürdungen einzelner Bolks-
classcn oder Gcwerbszweige lassen sich aus partiellen Erschei¬
nungen ähnlicher Art wahrnehmcn. Es ist jedoch schwer, die
Mitwirkung fremdartiger Ursachen genau auszuschciden. Die
öfters versuchte Berechnung, welche Steuersumme im Durch¬
schnitt auf den Kopf der Einwohner in jedem Lande komme, ist

zwar in manchem Betrachte nützlich (»), nur muß man sich hü¬
ten, Folgerungen aus ihr abzulciten, zu deren Begründung sie
nicht zureicht. Auch wenn man die Rechnung, wie es geschehen
soll, bei allen Staaten auf gleiche Weise führt, gleiche Arten von
Abgaben annimmt (-), überall den Brutto- oder den Nettoer¬
trag anwendet rc., so beweist dieser Ausschlag doch 1) nicht den
verschiedenen Druck der Stenern, weil sowohl der Wohl¬
stand, als auch der Preis des Metallgeldes gegen die anderen
Güter in den verglichenen Landern sehr ungleich sein kann, und
wegen der letztgenannten Ursache die gefundenen Geldsummen,
um verglichen werden zu können, eigentlich noch einer Berich¬
tigung bedürften, zu der es aber an sicheren Anhaltspunkten
fehlt (a); 2) nicht den Woh l sta n d j ede s Lan des, denn es
laßt sich nicht annehmen, daß die wirkliche Besteuerung demsel¬
ben überall gleichmäßig entspreche, vielmehr stehen die Steuer¬
summen der Gränze, wo das Uebermaaß anfängt, bald näher,
bald ferner; 3) nicht die Kostbarkeit oder Sparsamkeit
der Staatsverwaltung, weil man auch auf die anderen Ein-
nahmsquellcn Rücksicht nehmen muß, und ferner erst zu unter¬
suchen ist, ob nicht der Staat, in welchem die Steuern höher
sind, auch in guten Ncgierungsanstalten verhältnißmäßig mehr
leistet (ck).
sa) Zu diesem Behufs ist es dienlicher 1) sammtlicheAuflagcn zu neh¬

men, weil sie die, aus dem Einkommen der Bürger geschöpften Sum¬
men anzeigen, während in H. 248 die Gebühren wcggelaffen wurden,
weites dort gerade auf die Ausdehnung der eigentlichen Steuern
ankam; 2) den rohen Betrag, weil die Erhcbungskosten von de»
Bürgern ebenfalls aufgebracht werden müssen. Won manchen Staa¬
ten ist derselbe in den veröffentlichten Anschlägen oder Rechnungen
nicht aufqeführt, wcßhalb diese Länder hier wezbleiben mußten.
In der Schweiz war der Reinertrag der Steuern und Gebühren
nach den Anschlägen für 4846 auf den Kopf: Gens 6,'fl , Waadt
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4,°°, Freiburg 2,7°, Graubündten 1,«°, Bern 1,7«, Zürich 1,°°, Aar¬
gau I,", Luzern 1,-', Wallis >,'», Glarus 0?», Zug 0,- Gulden
(aus den Angaben bei Hottinger.)

Betrag der
Auflagen .

Beitr. auf
den Kopf.

Britisches Königreich, 1847 R. . 53-417 965 L. St. 22,«° fl.
Hamburg, 1848 A. (ord. Eink.) 4-631 000 Mk.

Niederlande, >848. 49. A. . . . 51-871 000 fl. 17/' „
Frankreich, ohne Salzst. 1844 A. . 997 V, Mill. Fr. I-b, ' „
— — — — — 1819 A.. 947 Mill. „ ly 474^, „
Belgien, 1849 A. . . . . . - 85-835 950 Fr.

K 43o, „
Baden. 1846. 47. R.') - . . . 9 060 000 fl. 6 64", ,,
Preußen, A. 1847. . . . . . 51-732 000 rl. ", ,,
— — A. 1849. ..... 53-684 000 „

s?", ,,

Grosh. Hessen, A. 1848—SO . . 4-775 820 fl
k; S2", ,,

Kurhessen, 1849. A. . . . . . 2 074 000 rl. 4 7 „
Baiern, 1843—49 A. 20-895 600 fl.

ä 64 „
Hannover, 1848. 49. A . . . . 4-629 950 rl. 4 »7 „

Würtemberg, 1845—48 A.") 6 616 700 fl. Z ^

Oesterreich, 1846 A. 105-277 000 „ 3-°« „
— — — I849 A."') . . . 69-407 000 „ ^ «!", „

Mecklenb. Schwerin, 1849 A . . 755 400 „ -6, ,,

') Baden erhält aus der Zollvercinscaffe den Ersatz seiner wegen der
langen Gränze sehr großen Gränzverwaltungskosten. Diese Ein¬
nahme darf hier nicht beachtet werden, cs ist daher statt derselben
nur der mittlere Kostenbetrag im Zollverein (9 Proc.) beigeschlagen
worden, weil man annehmcn kann, daß die badischen Landesbewoh-
»cr nur ungefähr soviel Zoll bezahlen werden.

") Mit Zuschlag von 6 Proc. Erhebungskostcn der direkten Steuern,
weil diese Kosten von den Gemeinden getragen werden.

"') Nur die auf dem Reichstage vertretenen Provinzen mit 9/z Mill.
Einwohner. — Die Sporteln fehlen.

(-) Es kommt z. B. viel darauf an, ob man neben den, in die Staats¬
kasse verrechneten Steuern auch Provincial-, Bezirks-Abgaben rc.
mit cinrechnet. Bei Nordamerika wäre es irrig, bloß die Einkünfte
der Bundesregierung berücksichtigen zu wollen.

(c) Man weiß nur im Allgemeinen, daß eine gewisse Geldsumme in
England am wenigsten ausrichtct, in Frankreich und den Nieder¬
landen mehr, in Deutschland noch mehr u. s. f.

<//) Bgl. v. Ho ffm an n, Gesetzgeb. des Gr. Hess. S. 208 ff. (Rechtfer¬
tigung der höheren hessischen Steuerquote.)

24 *
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3. Hauptstück. .

Einrichtung des Steuer Wesens

I.

Zusammenhang der Steuern.

§. 276.

Es wäre fehlerhaft, jede Steuer nur für sich, in Hinsicht auf

ihre Einträglichkeit, Unschädlichkeit, Kostbarkeit oder Wohlfeilheit

und Leichtigkeit der Erhebung rc. zu betrachten und lediglich

nach diesen Eigenschaften eine Anzahl von Steuern einzuführen,

vielmehr müssen nach den oben ausgestellten Grundsätzen die

Steuern sich an die Verzweigung des Volkseinkommens an-

schließen, um dieses in allen seinen Theilen gleichmäßig und

vollständig zu treffen. Die sämmtlichen in einem Staate be¬

stehenden Steuern, deren Inbegriff man das Steuersystem

zu nennen pflegt, verdienen nur dann diesen Namen in der

That, wenn sie ein zusammenhängendes Ganzes bilden, so daß

kein einzelnes reines Einkommen frei gelassen oder zu sehr ge¬

schont, oder dagegen überbürdet wird. Schon die Gerechtigkeit

fordert zu diesem Streben nach Vollständigkeit und Gleichför¬

migkeit auf, wobei man bisweilen einzelne Stcuerarten bestehen

lassen und einführen muß, die sonst in verschiedenen Hinsichten

mit mehr Schwierigkeiten und Unbequemlichkeiten verknüpft

sind, als die übrigen.

§. 277.

Das Steuerwesen der wirklichen Staaten bildete sich aus

geringem Anfänge allmälig so aus, daß man, wie die Bedürf¬

nisse der Regierung anwuchsen, von Zeit zu Zeit neue Steuern

zu Hülfe nahm und dabei, ohne von allgemeinen Grund¬

sätzen auszugehen und einen gewissen Plan im Auge zu

haben, nur aus die leichte Aufbringung der nöthigen Summen

achtete. Diejenigen Auflagen, denen sich der Bürger am we-
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nigsten entziehen kann und zu deren Anlegung die besten Stütz¬
punkte vorhanden sind, wurden zuerst eingeführt, andere unter¬
blieben blos der äußeren Schwierigkeiten wegen. Da man die
Ungenauigkeit der Anlcgungsart mancher Steuern wohl fühlte,
so scheute man sich, sie zu erhöhen und dadurch die Klagen her¬
vorzurufen, man zog es daher vor, vielerlei Auflagen von ge¬
ringem Betrage neben einander einzuführen. Diese Vielheit
der Steuern machte die Erhebung umständlich und kostbar, setzte
die Steuerpflichtigen ebenfalls einer unnützen Mühe aus und
erschwerte den Ueberblick des ganzen Steuerwesens. In der
neuesten Zeit hat man dagegen den großen Nutzen einer verein¬
fachten Steuereinrichtung schätzen gelernt, eine Menge von Auf¬
lagen abgeschafft und dafür die beibchaltenen sorgfältiger ange¬
legt, so daß ihre Erhöhung unschädlich wurde. Bei der kleinen
Zahl von Steuerarten, die man in den heutigen Staaten an¬
trifft, ist es viel leichter, ihre Wirkungen wahrzunehmen und sie
in ein richtiges Verhältnis; zu einander zu setzen, als bei der
früheren Menge derselben. Die wahren, kraft landesherrlicher
Gewalt aufgelegten Steuern müssen sorgfältig von den privat¬
rechtlichen Leistungen aus dem gutsherrlichen Verbände (Grund¬
gefälle) unterschieden werden, weil jene den Bürgern unent-
geldlich erlassen werden, diese aber abzulösen sind, Z. 156.
Diese Scheidung ist in manchen Fällen nur mittelst genauer
historischer Untersuchungen auszuführcn O).

(a) Diese Ausscheidung hat zugleich besonders darum praktisches Inter¬
esse, weil den deutschen Standes-und Grundherrn die grundherr-
lichen Gefälle verblieben, die Steuern entzogen worden sind. In
mehreren deutschen Staaten hat die Aufhebung alter Abgaben müh¬
same Nachforschungen veranlaßt; s. v. Sens bürg Unters, des Ur¬
sprungs und der Ausbildung alter Steuern und Abgaben, Erl. 1823.
— Eigen brodt, lieber die Natur der Beede-Äbgaben. Gießen,
1826. — Neuere Forschungen zeigen, daß die Namen der Abgaben
für das Wesen derselben nicht entscheiden, indem bisweilen Steuern,
gutsherrliche und leibeigenschaftliche Entrichtungen mit dem näm¬
lichen Ausdrucke belegt wurden. — lieber die alten Abgaben in
Baden, s. Verhandl. d. 1. K. v. 1837, Beil. I, >53—168 (v. Rau )

§. 278.

Die Vereinfachung des Steuerwesens findet nothwendig
darum eine Gränze, weil man keinen Lheil des reinen Einkorn-
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mens im Volke unbesteuert lassen darf, und bei der sorgfältigen
Ausmittlung der verschiedenen Zweige desselben sowie bei der
Anlegung der Steuern auf diese nicht gleiches Verfahren beob¬
achtet werden kann, so daß also mehrere Arten von Steuern,

z. B. von der Grund-und Kapitalrente, neben einander bestehen
müssen. Hiezu kommt, daß man bisher auch noch nicht für rath-
sam gehalten hat, diejenige Steuergattung, bei der man nur
mittelbar auf die Einkünfte der Steuerpflichtigen schließt, aufzu¬

geben. Manche Schriftsteller haben gerathen, nur eine einzige
Steuer einzurichten, was freilich, wenn es sonst mit den Grund¬
sätzen der Besteuerung vereinbar wäre, die Verwaltung sehr
erleichtern würde. Dieß Ziel hat man erreichen wollen:

1) durch Einführung einer einfachen Steuer, welche theils
unmittelbar, theils vermittelst der Ucberwälzung alle Staats¬
bürger treffen würde. Dahin gehört, neben anderen Vorschlä¬
gen («), die von den Physiokraten empfohlene einzige Grund¬
steuer (I, Z. 4l.), deren Unzweckmäßigkeit aus der klaren Ein¬

sicht in die Vcrtheilung der Einkünfte leicht erhellt (S), sowie
überhaupt die Unmöglichkeit jeder ähnlichen Besteuerungsme¬
thode außer Zweifel ist;

2) durch eine allgemeine Einkommens- oder Vermögens¬
steuer, die man sich als eine Zusammensetzung und Verschmel¬
zung mehrerer, nach einerlei Hauptgrundsatz angeordneten Ar¬
ten von Steuern denken kann, wobei die auf einem anderen
Principe beruhenden aufgehoben würden, s. Z. 368. 402.

(«) Plan einer einzigen Mahlsteuer, von einem spanischen Finanz¬
manne; s. volseourt, Vs kributis sv vecti^alibus, S. iiv.

(-) Unter andern ist Ca»a rds Preisschrift (§. 270 und I, §. 45 (0))
hauptsächlich zur Beleuchtung dieses physiokratischen Satzes bestimmt
gewesen, s. auch v. Jacob, St. Fin. Miss. I, §. 502—507.

Z. 279.
Die größeren und mittleren europäischen Staaten entstanden

großentheils durch allmälige Zusammenfügung mehrerer kleine¬
rer Gebiete. Wo diese Bereinigung noch neu ist, wie sie es in
Deutschland nach den letzten Veränderungen war (n), oder wo
das Andenken an die frühere Trennung sich noch in der ver¬
schiedenen Gesetzgebung und Werwaltungsweise der Provinzen



erhalten hat, z. B. in Frankreich bis 1789, im österreichischen
Staate und in Spanien bis jetzt, da verursacht die ungleichartige
Steuervcrfassung der einzelnen LandeSthcile vielerlei Unbequem¬
lichkeiten. Sie verhindert, daß die Bewohner verschiedener Be¬

zirke gleichmäßig belegt werden, sie erschwert die Oberleitung
und die Vervollkommnung des ganzen Steuerwesens, verwickelt
das Rechnungswesen und kann selbst den Verkehr im Innern
des Staatsgebietes belästigen (S). Dieser nachtheilige Zustand
läßt sich jedoch nicht augenblicklich aufheben, weil genaue stati¬
stische Vorarbeiten dazu gehören, um ein und dasselbe Steuer¬
system im ganzen Lande einzuführen, und weil es, wenn kein
Lheil des Staates schon eine vorzügliche Steuerverfassung hat,
rathsam ist, lieber sogleich eine neue, bessere Einrichtung vorzu¬
bereiten.
(tt) Reichsdeputationsrcceß von 1803, Rheinbundesacte von 180ö,

Acte des Wiener Congreffes von 1815.
(d) In Baiern wurden noch 1831 (§. 18 des Finanzgesctzcs) >9 verschie¬

dene, in einzelnen Landestheilen üblich gewesene Abgaben aufgeho¬
ben — Hannover hat seit 1817 ein gleichförmiges Steuersystem.
Bis dahin war wegen der ungleichen Consumtionssteuern der Ueber- .
gang von Waarcn aus einer Provinz in die andere mit Abgaben
belegt, wie in Preuße» bis 1818. Dieser Staat hat noch jetzt vie¬
lerlei Grundsteucrsysteme. Die bad. B. v. 22. März 1811 spricht
von 40—SO verschiedenen Steuersystemen, die damals im Lande be¬
standen.— Die großh. hessische Provinz Starkenburg hatte 24 ver¬
schiedene Steuerverfassungen, Kröncke, A.llcit. S. 7.

§. 280.

Wenn man noch nicht im Stande ist, die nämlichen Steuern

im ganzen Lande einzuführen, aber doch vorläufig die Ungleich¬
heiten in der Belastung der verschiedenen Gegenden entfernen
will, so muß man suchen, die jetzigen Auflagen durch Zuschläge
oder Verminderungen überall in ein gleiches Verhältnis; zu der
Steuerfähigkeit der Einwohner zu setzen. Für diese vorläufige Aus¬
gleichung hat man vergeblich einen einfachen, leicht anwendbaren
und genauen Maaßstab aufzufinden sich bemüht(«).DerFIächen-
ra um ist wegen der ungleichen Fruchtbarkeit, Benutzung und Be¬
völkerung des Landes und der verschiedenen Ausbildung der Ge¬
werbe und des Handels offenbar ganz unbrauchbar. Eher könnte
man sich noch an die B o l ks m e n g e halten, doch wird auch sie sehr
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unzuverlässig, wenn in den vorhin genannten Umstanden große
Verschiedenheiten obwalten. Die Erfahrung zeigt, daß bei glei¬
chen Steuergesetzen auf jeden Kopf der großen Städte ein höhe¬
rer Beitrag kommt, als sonst im Lande, und daß öfters die stark
bevölkerten Gegenden im Werhältniß zu ihrer Kopfzahl mehr
entrichten, als die schwächer bewohnten, woraus man schließen
kann, daß hier in der Regel eine größere Stcuerfähigkeit Statt
finde. Doch dürfte man auch nur da jedem Kopf nach Maaß-
gabe der dichteren BcVölkern ng eine stärkere Summe auf-
legen, wo man in dem guten Fortgange der Gewerbe, im Ar¬
beitslohn und der Lebensweise der Einwohner die Merkmale
eines höheren Wohlstandes erkennt, weil auch nicht selten eine

hohe Bevölkerung mit ungünstigen Nahrungsverhältnissen an¬
getroffen wird (-). Hat man einen Anschlag der Gebäude, so
läßt sich aus diesem einigermaßen abnehmcn, ob man die Be¬
völkerung zum Maaßstabe nehmen dürfe.
(a) Betrachtungen hierüber enthalten Benzenberg, Preußens Geld¬

haushalt, S. 77. 131. — Onuilli,'1 döarlv cle 1'eoo». pol. S. 192
(unklar). — (Hofer) angcf. Ideen, 1808. — Hätten wir mehr
statistische Thatsachen, welche aus mehreren Staaten zeigten, wie
sich der Stcuerbetrag der Landesthelle bei gleicher Steuerverfaffung
stellt, so würden wir über den besten Vertheilungsmaaßstab für den
entgegengesetztenFall sicherer urthcilen können. Die meisten hierauf
sich beziehenden Nachrichten nehmen entweder nicht alle Steuern auf,
oder lassen cs zweifelhaft, ob die ungleichen Beiträge der Provinzen
auch wirklich dem Grade von Stcuerfähigkeit eincrjeoen entsprechen,

(ä) Dicß ergiebt sich z. B. aus den von 6 oraler (AKrioiIturo cls In.
t'Inixlre frnii^gjse) mitgethcilken Angaben über die Steuer der
franz. Departements, wenigstens im Ganzen. — Rechnet man im
Großh. Hessen die directcn und die Tranksteuern zusammen, so steht
der Beitrag der 3 Provinzen ungefähr in demselben Verhältniß wie
die Bevölkerung; der Kopf zahlte in Rheinheffen 4,^», in Starken¬
burg 2,°( in Oberhessen 2," fl., auf der ss) M. lebten 7670—4755
—3670 Einw., s. v. Hofmann Beiträge, S. 142,213.

In Baiern ergiebt der Durchschnittsbetrag der dirccten Steuern
und des Aufschlags von 18"/zg u. 18 ^/z, auf den Kopf nach der
Bevölkerung der fg M. von 1834 folgende Zahlen:

Steuer. Bcvölk. Steuer. Bcvölk.

Jsarkreis . .
fl-

4," 2ll0 Unterdonaukreis
fl.

2," 2210
Rezatkreis. , 3,-' 3860 Obermainkreis

2,°- 2970
Regenkreis. . 3," 2270 Untermainkreis

2," 3620
Oberdonaukreis

3,-° 3050



Die Zölle müssen bei solchen Vergleichungen außer Ansatz bleiben,
weil sie nicht gerade von der Gegend getragen werden, in der sie ein-
gchen. Der hohe Steuerbcitrag des Jsarkreises rührt von der starken
Einnahme aus Aufschlag (Accisc) in der Hauptstadt her, der nie¬
drige Satz des Untermainkreises vielleicht von dem geringen Bicr-
verbrauche. Die Veränderung der Krciseintheilung im Jahre 1837
gestattet keine Vergleichung älterer und neuerer statistischen Zahlen.

Belgien, Mittelbetrag der direkten Steuern, Accise, der Einrrags-
und Stempelgcbühr von 1836—38, ohne Abzug der im Jahre 1839
an Holland abgetretenen Landestheilc; mit der Bevölkerung v. 1838:

Steuer. Bcvvlk. Steuer. Bevölk.

Brabant . .
Fr.

22/ 10,110 Ostflandcrn .
Fr-

14/ 14,090
Antwerpen. . 19," 7060 Westflandern . 12/» 10,800
Hennegau . . IS," 9870 Limburg, . . 10," 1830

Lüttich . . . 15, 7S90 Luxemburg. . 8," 1170
Namur . . . 14, 3470

Hier ragt ebenfalls Brabant der Hauptstadt willen, sodann auch
wegen der vielen Bierbrauereien hervor, Antwerpen wegen der un¬
gewöhnlich starken Accisecntrichtung von Zucker aus den zahlreichen
Siedereien; die in jeder Provinz erhobene Accise steht keineswegs
mit dem Verbrauch innerhalb der Provinz in gleichem Vcrhältniß.
— Die Provinzen desprcuß. Staates verhalten sich nach Hanse¬
mann, wenn man die direkten Steuern, die Mahl-, Schlacht- und
Claffensteuer zusammenfaßt, nach der damaligen Bevölkerung, so:

Steuer. Bevvlk. Steuer. Bevolk.

Sachsen. . .
Rthlr.

2/° 3100 Schlesien . .
Rthlr.

1/' 3260

Rheinpreußen. 2,'" 4630 Pommern . . I/- IS60

Westfalen . > 1," 3380 Preußen. . . 1/- 1680

Brandenburg. I/» 2100 Posen . . .
1 23 19S0

wo aber die Tranksteuern und Zölle fehlen. — In den österreichischen
Provinzen kommt nach dem A. für 1848 auf den Kopf von sämmtli-
chen Steuern : Oe. unter d. Ens S/' fl., Steiermark 4," fl., Kärn-
then und Krain 3/°, Oe. ob. d. Ens 3/», Böhmen 2/», Mähren und
Schlesien 2/», Tirol 2,'?, Galizien 1/° fl.

Die von der schweizerischen Tagsatzung aufgestellte, 1838 abgeän-
derte Scala des Beitrags zu den Militärausgaben des Bundes, die
man für ein richtiges Maaß des Wohlstandes hält, zeigt das ge¬
ringere Einkommen der hauptsächlich auf Viehzucht hingcwiese-
nen höheren Gebirgsgegenden, im Vergleich mit den fabrik- und
handeltreibenden Cantonen, welche größere Städte und fruchtbaren
Boden besitzen. Es ist hiebei ein Kontingent von 2 Proe. angenom¬
men, und der Mann wird bezahlt mit 30 Fr. von Basel-Stadt, 2S
Fr. Genf, 20 Fr. Zürich, Bern, Aargau, Ncuenburg, Waadt, IS Fr.
Thurgau, Solothurn, Freiburg, St. Gallen, Lucern, Schaffhauscn,
Appenzell A. R.; I2>^ Fr. Basel-Landschaft; 10 Fr. Tessin, Glarus,
Juraämter von Bern; 7>/z Fr. Wallis, Bündken, Zug; 5 Fr. Unter¬
walden, Schwyz, Uri, Appenzell I. R. —
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Die Steucrvcrfassung jedes Landes, namentlich das Verhältniß
zwischen den verschiedenen Gattungen von Steuern, hat auf die
Stcuerquote in den einzelnen Landestheüen so großen Einfluß, daß
schon deshalb keine zuverlässige Regel aufzusindcn ist.'— Hofer a.
a. O. schlägt vor, zur Steucrperäquation zwischen den einzelnen Pro¬
vinzen 2/z der Summe nachher Volkszahl, nach dem Flächenraume
umzulegen, in de» Amtsbezirken jeder Provinz aber '/, nach dem Flä¬
cheninhalte und mit der Reduction des schlechteren Bodens auf eine
kleinere Fläche des besseren. Dieß widerlegen die vorstehenden
Erfahrungen.

H.

Ausführung der Steuern.

s-281.
Wenn auch der Gegenstand und die Größe der Steuern ge¬

geben sind, so hängt doch die Größe der Belästigung für die
Bürger und die Schwierigkeit, welche die Negierung bei der
Erlangung der Steuereinnahme zu überwinden hat, zum Theile
noch von den äußeren Einrichtungen ab, die dazu dienen,
jedem einzelnen Steuerpflichtigen seinen Beitrag abzufordern
und denselben der StaatScaffe zuzuführen. Sind jene Einrich¬

tungen mangelhaft, so fügen sie zu der ohnehin in jeder Steuer
enthaltenen Beschwerde noch eine zweite zufällige hinzu; sind sie
gut, so vermindern sie die Last und befördern die Verwirklichung
der obigen Grundsätze. Die Regeln, welche sich auf diese for¬
mellen, zur äußerlichen Darstellung eines Steuersystems gehö¬
renden Anordnungen beziehen, können nach folgenden drei, bei
jeder Steuer vorkommenden Verrichtungen abgehandelt werden:

1) Festsetzung der Steuerschuldigkeit,
3) Entrichtung durch die Steuerpflichtigen,
3) Erhebung (Einzug) für die StaatScaffe.

Z. 282.

1) Um eine Steuer fordern zu können, müssen vor Allem

diejenigen Zahlenbestimmungen aufgestellt werden, aus denen
die Steuerschuldigkeit jedes Einzelnen leicht erkannt wird. Da¬
zu gehört:

u) die Bezeichnung des Gegenstandes (Z. 254.), nach wel¬
chem überhaupt die Steuerpflicht bemessen werden soll, z. B.
eines Vermögenstheils, eines Einkommens, einer Ausgabe rc.
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I)) die Festsetzung des Zahlenverhältnisses, welches zwischen
dem Steuergegenstände und der davon zu entrichtenden Abgabe
Statt finden soll, d. i. des S teuerfußes, welcher, wenn beide
in einer Geldsumme ausgedrückt sind, ein Bruch sein muß. Man
kann ihn in diesem Falle auf verschiedene Art bezeichnen, z. B.
in Procenten, oder mit Benutzung der in Süddcutschland übli¬
chen Münzstückelung in Kreuzern von 100 fl. des Steuerge¬
genstandes. Der Steuerfuß wird öfters verändert oder bleibt
längere Zeit hindurch gleich. Es gewährt sowohl Beguemlich-
lichkeit als Schutz vor möglicher Willkür von Seiten der Erhe-
bungsbeamtcn, wenn derselbe nicht blos genau für alle Fälle
bestimmt, sondern auch so leichtverständlich ausgedrückt wird,
daß Jeder sich selbst abnehmen kann, wie viel er zu entrichten

hat fl»)- Die obrigkeitliche Verkündung des Steuerfußes und
die darauf gebaute Berechnung der Steuerschuldigkeit jedes Ein¬
zelnen heißt daS Steueraussch reibe n (S) ;

o) die Ausmittlung der Quantität des Steuergegenstandes,
welche von jedem Einzelnen zu versteuern ist; dieß Geschäft er¬
fordert bei manchen Steuern, die nach einzelnen Vorfällen erho¬
ben werden, nur die sorgfältige Aufsicht auf dieselben und die
Anwendung der allgemeinen Vorschrift (Tarif) auf jeden ge¬
gebenen Fall, bei anderen aber die mühsame und umständliche
Entwerfung von Verzeichnissen (Listen, Nöllen).

(«) Die Gewißheit dessen, was jeder Einzelne zu zahlen hat, ist im
Steuerwesen von so groster Wichtigkeit, daß, wie die Erfahrung
aller Völker zeigt, ein beträchtlicher Grad von Ungleichheit kein
so großes Uebel ist, als ein sehr geringer Grad von Ungewißheit. Ä.
Smith, IN, 212. (IV, 188. Bas. Ausg.)

(-) Bad. Jnstruct. v. I. März 1818 Z. 1.

Z. 283.

Wahrend der Steuergegenstand und der Steuerfuß in einem
Gesetze allgemein ausgesprochen werden können, ist der die
Schuldigkeitjcdcs Einzelnen bestimmende Umfang des Stcuerob-
jectes eine Thatsache,welche von cinemTheile der Steuerpflichtigen
aus Gewinnsucht verheimlicht wird. Man hat in dieser Hinsicht,
so weit es die Natur einer jeden Steuer gestattet, darnach zu

streben, daß theils das Eindringen in häusliche Verhältnisse und
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jedes widrige Ausspähen vermieden, vielmehr nur auf solche

Umstände geachtet werde, welche offen vorliegen, theils aber der

Reiz zum Betrüge durch eine sichere Erforschung, welche ge¬

ringe Hoffnung der-Verheimlichung übrig läßt, geschwächt werde.

Die eigene Angabe des Steuerpflichtigen sollte wo möglich nur

in solchen Fällen zu Hülfe genommen werden, wo man im

Stande ist, sich von ihrer Nichtigkeit auf anderen Wegen zu

überzeugen. Es ist auch in sittlicher Beziehung rathsam, den

Eigennutz mit der Gewissenhaftigkeit so wenig, als es thunlich

ist, in Widerstreit zu bringen und die Würger einer schweren

Versuchung zu überhebcn. Bei manchen Steuern läßt sich dieß

nicht umgehen, doch muß man stets erwägen, daß Strafgesetze

und Strafzufügungen ein zweites Nebel neben der Steuerlast

sind, welches man zu mildern suchen sollte, und daß eine desto

kleinere Strafe ausreicht, je schwächer der Antrieb zur Gesetzwidrig¬

keit und je größer die Wahrscheinlichkeit der Entdeckung ist («).
(«) Bgl. A. Smith, III, 214.

Z.284.

2) Bei der Entrichtung der Steuern ist zuvörderst der

Vorzug der Geld- vor den Naturalsteuern zu bemerken.

Diese waren zwar in früheren Zeiten, wo es an Geldverkehr, an

Versendungs-und Absatzgelegenheit noch fehlte, unvermeidlich (<r),

sind dagegen jetzt nicht mehr passend, weil sie die Freiheit des

Verkaufs beschränken, mühsame Aufbewahrung und Ablieferung

verursachen und auch der Negierung Beschwerde auferlegen.

Selbst wenn diese ein Bedürfniß von Naturalien hat, z. W. für

die Kriegsmannschaft und deren Pferde, steht man sich besser bei

dem freien Einkäufe. Die Naturalentrichtung könnte überhaupt

nur bei Steuern von dem Bodenerträge Vorkommen. Man hat

sie bisweilen für solche Zeitumstände empfohlen, wo die Land-

wirthe wegen der niedrigen Fruchtpreise Mühe haben, die nach

einem höheren Durchschnitte angesetzten Geldsteucrn aufzubrin¬

gen. Doch ist auch dieses kein zureichender Grund, Natural¬

steuern einzuführen, weil der Vortheil derselben nur darin liegt,

daß man die Naturalien zu einem höheren Preise als der gegen¬

wärtige an Zahlungsstatt annimmt, und ein vorübergehender
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Nachlaß an der Steuersumme gleiche Wirkung auf einfacherem

Wege Hervorbringen kann.
(a) Im persischenReiche kamen Naturallieferungen für den Hofstaat

neben den Geldsteuern vor. Sie sollen in den inneren Provinzen
mehr betrage» haben als an den Gränzen, wo dagegen die Geldab¬
gaben vorherrschend waren (Slrabon). Dieß erklärt sich nicht
blos aus dem Geldmangel der inneren Gegenden, weil das eingehende
Geld eingeschmolzenund aufbewahrt wurde (kle^nior, lloi-sov
et kbenicieiis, S. I8!>), sondern auch aus der Nähe der Hofhaltung.
— Entrichtung des Heerbanns im fränkischen Reiche in Gold, Sil¬
ber, Tüchern, Waffen, Pferden, Schlachtvieh, capilul. >Ie 812. lln-
luicins, I, 767.— Raturaltribute unter den Merovingern, Liefe¬
rungen, z. B. für die Scndgrafcn, Lang, T. Sreuerverfassung, S.
22 — 26. Ilevni ev, llc. pudl. et rur. lles Cellos, S. 286 saus den
formiilis IllurcuM). — Kaiser Isaak Komnenus erhob auf dem
Lande von je 30 Feucrstellcn I Goldstück, 2 Silberstücke, l Schaaf,
30 Hühner, 6 Scheffel Gerste, ebensoviel Mehl und 6 Eimer Wein,
bei 20 oder 40 Fcuerstellcn vcrhältnifimäßig weniger, l-re^or.
'I'llolnr:. vo rep. ll. IV. C. 3. §. 13. — Die Dalekarlier empörten
sich gegen Christian I., weil sie glaubten, er wolle die Steuern in
Geld erheben, Liontllion, S. 84.

Z. 28ö.

Sonst trögt noch zur leichten Entrichtung bei:

Die Einziehung der Steuern in jeder Gemeinde, damit den

Bewohnern das Hinbringcn an einen andern Lrt erspart wird.

b) Die Abtragung in kleinen Abtheilungen, wenigstens bei

den Steuern der Mindestbcgüterten, namentlich der Lohnarbei¬

ter und kleinen Gewerbsunternchmcr, deren Einnahmen eben¬

falls in kleinen Betragen einzugehen pflegen. Bei dieser Ein¬

richtung ist es leichter, die kleinen Thcilsummen der Steuer durch

jedesmalige Beschränkung der Ausgaben aufzubringcn. Muß

man dagegen längere Zeit auf den Steucrzahltag sparen, so ge¬

rät!) man allzuoft in Versuchung, die zurückgclegte Waarschaft

unterdessen zu anderen Zwecken auszugeben und wird sodann

vom Herannahen des Termins in Verlegenheit gesetzt. Je mehr

einzelne Steuerzahlungen im Jahre Statt finden, desto öfter

können auch Staatsausgaben vorgenommen werden, und so

entsteht ein schnellerer Geldumlauf und ein geringerer Geldbe¬

darf, als wenn z. B. alle Steuern nur in Viertel- oder Halb-

jahrstermincn eingiengcn. Bei einigen Steuern ergicbt sich die

Zertheilung in viele fast unmerkliche Beträge von selbst, bei an¬

dern hängt cs von der Negierung ab, wie viele Teilzahlungen

i 4



sie gestatten will, und hier ist cs rathsam, dieselben, wenigstens

für die genannten Volksclassen, so weit zu vervielfachen, als es

ohne große Vermehrung der Mühe und Kosten der Einziehung

thunlich ist («).

o) Die gute Wahl der Zeit, in welcher die Steuerpflichtigen

im Besitze der nöthigen Geldmittel sind. Dieß findet sich bei sol¬

chen Steuern von selbst, die man beim Ankäufe entbehrlicher

Genußmittel im Preise derselben mit abtragt. Bei Abgaben der

Grundeigenthümcr nimmt man auf die Jahreszeit Rücksicht, in

welche die stärksten Einnahmen zu fallen pflegen, d. h. den Zeit¬

raum von der Getreideernte bis in den Winter. Dieser Umstand

erstreckt seinen Einfluß auch auf andere Volksclassen (5).
(a) Zwölf Monatsterminc in Frankreich, wie schon in Gallien vor der

römischen Herrschaft und auch während derselben (Ne^nier, Zel¬
tes, S. 2K8. 272), 6 in Baden, 4 in Sachsen. Vgl. v. M a lch vs,
Finanzwiss. I, 373.

(L) In Baden werden deshalb vomMärzbis zum Ende desJunius, auch
im Lctober und November die direkten Steuern nicht gefordert.

ß. 286.

3) Bei der Steuererhebung fordert es zunächst

das Interesse der Staatskasse, mittelbar jedoch auch das

der Steuerpflichtigen, denen alle Verluste jener zuletzt zur Last

fallen, daß die Steuern mit wenigen Kosten, pünktlich und

vollständig entgehen. Die Erhebung kostet nicht bei allen

Arten von Steuern gleichviel, nicht bloö weil dieMühe des For¬

derlich Einnehmens, Bescheinigens und Einzeichncns davon ab¬

hängig, in welchen Summen und Zeiten die Zahlung erfolgt,

sondern auch weil die Leichtigkeit des Betruges und das darauf

beruhende Bedürfnis; verschiedener Auffichts- und Sicherungs¬

anstalten sehr ungleich ist. Gleichwohl kann durchgehends

durch einfache Einrichtungen unbeschadet der Sicherheit auf eine

Kostenverminderung hingewirkt werden («). Zu den Kosten

müssen auch diejenigen Abzüge von dem Steuerertrage gerechnet

werden, welche denselben noch vor der Ablieferung in eine öf¬

fentliche Casse vermindern, wenn nämlich ein Lheil der cinge-

forderten Summe von den Steuereinnehmern erlaubter oder

unerlaubter Weise zurückbehalten wird (S).
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(a) Das Nähere von den Erhebungskosten folgt bei den einzelnen Steu¬
ern. — In Großbritanien wurde der Erhcbungsaufwand sämmtli-
cher Steuern, welcher 1817—1824 noch über 10 Proc. betrug, seit
1830 unter 7 pCt. herabgebracht, 1831 auf 0,", 1834 auf 6 Proc.
Diese Reduction rührt zum Lheile von der erhöhten Brutto-Ein-
nahme her, die zwischen 1824 und >831 von 15/, auf 21 Mill. L.
St. stieg; s. ? u bl 0 ? e b > o r, llislnlre linanviöro et stntistlgue
generale de 1'llinplre Lrlt., I, 177. Mit Einrcchnung von Irland
waren >839 die Kosten der Steuern überhaupt 5," Proc., der Zölle
insbesondere S,", der Accise ü/°, der direkten Steuern 1/sProc.—
Preußen, A. 1849, im Ganzen 10,^ Proc. — Oesterreich, A. >849
7,'Proc., aber ohne die Kosten der Cameralgcfällc-Berwaltungen
und der Finanzwache.—Baden, A.1848:besonderc Kosten derSteuern
(ohne Zoll) 6,2 Proc., Äntheil an den allgemeinen Kosten der Steu¬
ern und Gebühren 3 ,°? Proc., also zus. 10 / Proc. — Frankreich, A.
1844, Kosten der eigentlichen Steuern 9/ Proc.

(d) „de vis nvee une borreui .gul auxmentu mon ?.e1e, <>uo pour ces
30 iiiilliniis, gni revenulent an rni, II e» sortnient de In bovrso
des purticuliers, ^'ui presgue Iionte de le diro, ISO mlllions.—
de ne Ins pns snrpris, npres celn, d'ou vennit In calumile du
peuple." Illein. de 8uII>, -r 1S98. IV, 332 (Lond. U. v. 1778.) —
A. Smith, IV, 213.

Z. 287.
Rückstände in der Steuercinnahme (Ausstände, Stcucr-

reste) sind für die Ordnung im Staatshaushalte störend, denn
die Ausgaben der Staatscaffe dürfen doch nicht verschoben wer¬
den, die Erhebungsgcschäfte werden vermehrt (n) , auch pflegt
ein Thcil der rückständigen Summen verloren zu gehen. Eine
aus milder Absicht hervorgehende unbedingte Nachsicht gegen
die Steuerpflichtigen würde mehr Uebles als Gutes bewirken,
indem sie dieselben zur Nachlässigkeit verleitete, die Neste an-
wüchscn und die endlich doch nothwcndig werdende Strenge
noch härter wäre. Eine rücksichtslose Eintreibung wird dagegen
zur zwecklosen Härte, wo die Unvcrmöglichkeit am Tage liegt.
Hieraus entspringen folgende Regeln:

1) Man muß die Steuern so pünctlich und nachdrücklich

einfordern, daß die Nachlässigkeit, Trägheit oder Widerspenstig¬
keit der Steuerpflichtigen bezwungen und denselben ein Antrieb
gegeben werde, die nöthigen Summen bereit zu halten.

2^) Das hiebei anzuwendcnde Verfahren mit einer regel¬
mäßig fortschreitenden Steigerung der Zwangsmittel muß durch
das Gesetz genau bestimmt, auch muß dafür gesorgt sein, daß
die Pfändung weder den nöthigen Lebens- und Gewerbsbedarf
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ihres unbeweglichen Vermögens treibe (-).

3) Wenn die einstweilige oder gänzliche Unfähigkeit zur Ab¬
tragung einer Steuerschuldigkeit dargethan wird, so muß je
nach den Umständen eine billige Frist oder ein Nachlaß bewilligt
und hiedurch das Zwangsverfahren gehemmt werden. Es ist
zweckmäßig, vor dem Beginne desselben das durch Vernehmung
der Schuldner richtig gestellte Nückstandsverzeichniß mit den nö-
thigen Erläuterungen der höheren Behörde vorlegen zu lassen,
damit diese über Einziehung oder Nachlaß entscheide (n). Zei¬
gen sich hiebei die Steuersätze Einzelner als fehlerhaft oder
durch geänderte Verhältnisse unpassend geworden, so wird zu¬
gleich ihre Abänderung nach vorgängiger Untersuchung einge¬
leitet. Auch ist es der Lrdnung überaus hinderlich, wenn die
Steuerreste lange in den Rechnungen fortgeführt werden, man
muß daher eine bestimmte Zeit festsetzen, nach deren Verlauf
sie einzutreiben oder niederzuschlagen sind (ck).
(a) Die Rückstände der ganzen Steuereinnahmc mit Einschluß der

Gebühren waren in Baden in den 4 Jahren 1840—48 0," Proc.—
0,°" Proc. — 1,'2 Proc. — 3/ Proc.

(S) Franzos. Steucr-Exccutionsverfahren, verordnet 16. Thermidor I.
VIII, (1800), in Lollo lle8 eontribution8 llireotos, I, 192.11,270.
— Thum, System der direkten St. in Fr. S. 169. — Bad.
Steuer-Executions-Ordnung v. 8. Jul. 1817. Reg. Bl. 1818. Nr. 1.
— Die gewöhnlichen Maaßregeln sind: schriftliche Mahnung gegen
eine kleine Gebühr — Exccution durch Einlegung eines Stcuerboten
(Ereauenten, portenr llo contrninto, Presser in Würtemberg), dem
eine Gebühr bezahlt werden muß (1 fl. 30 kr. Baden, 1—2 Fr. täg¬
lich Frankreich), in das Haus des Zahlpflichtigen (in Baden höch¬
stens 10 Stunden, in Frankreich bis 10 Lage in einer ganzen Ge¬
meinde), — Pfändung entbehrlicher beweglicher Dinge, die nach be¬
stimmter Frist verkauft werden. In beiden Ländern sind, (einem
schon lange üblichen Grundsätze der Schonung gemäß) 1 Melkkuh
oder statt ihrer 1—2 Siegen, ferner Betten, Kleider, nothwendige
Geräthe, auch Immobilien; frei, — Beschlagnahme von Pacht- oder
Miethzinsen.

(c) Bad. Jnstruct. v. 4. März 1816, §. 13 ff.
(et) Frankreich: Der Steuererheber hat die Summen selbst zu bezahlen,

für deren Einsorderung er nicht 20 Tage nach der Verfallzeit die
vorgeschriebcnen Maaßregeln angewendet hat. Den Regreß an den
Steuerpflichtigen verliert er erst, wenn er diesem 3 Jahre lange
Nachsicht gegeben hat, ohne Zwangsmittel anzuwenden. Ges. v. 3.
krini. VII. (1799), Art. 148—ISO. Holle lles contrik. llir. II, 141.
Bad. Jnstruct. v. 4. März 1816, §. 12. lieber 2 Jahre dürfen keine
Rückstände nachgeführt werden, sie sind einzutreiben oder in Abgang
zu decretiren.
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Z. 288.

Die Steuererhebung sollte nicht verpachtet werden (<,). Sie
ist nicht wie ein Gewerbe zu betrachten, dessen Ertrag durch Be¬
triebsamkeit des Unternehmers gesteigert werden kann; denn die
Roheinnahme aus Steuern hat ihre gesetzliche Grenze und man
kann vermittelst guter Aufsicht die besoldeten Einnehmer zu der
nämlichen Sorgfalt anhalten, welche ein Pachter anwenden
würde, auch läßt sich die Bezahlung der ersteren sparsam ein¬
richten. Daher ist es möglich, der Staatscasse den Bortheil zu-
zuwcnden, der sonst auf Kosten der Steuerpflichtigen den Pach¬
tern zufallen würde. Diese rechnen wegen der Ungewißheit,
welcher Thcil der Steuern uneinbringlich sein werde, bei ihrem
Angebote auf den ungünstigsten Fall, und gewinnen schon
darum (S). Zudem nehmen sie beider Einforderung nicht jene
schonenden Rücksichten, die man den eingestellten Einnehmern
anbefehlen kann, weßhalb die Steuerpachter stets ihrer Härte
wegen mit dem allgemeinen Hasse beladen waren (u). Der
Grund, der noch außer der Bequemlichkeit der Finanzbehörden
die Pachtungen empfahl, daß man nämlich in Geldverlegenhei¬
ten von den Pachtern Borschüsse erhalten könne, ist in einem
geregelten Finanzwesen unerheblich, indeß erklärt er die lange
Beibehaltung der Pachtungen in manchen Ländern (ck).
(a) v. Kreme r, a. a. O. I, 105. — v. MaIchu s, I, 382. — Murhard,

I, I S3.
(5) de illontliion, S. 284. Man hat in Frankreich nie bemerkt, daß

die Pachter verloren hätten.
(u) Z. B. die römischen Zollpachtcr, die italienischen und französischen

Pachter, von denen wenigstens die fermiers xonüranx sich sehr be¬
reicherten, die spanischenPachter, bis 1747, wo die eigene Erhebung
eingeführt wurde; s. Bourgoing, Reise, I, 226.

(<t) In Frankreich schoß jeder Generalpachtcrzu Neckers Zeitl'560 000
Liv. vor, wovon ihm die Million zu 5, der Rest zu 7 pCt. verzinst
wurde. Den Gewinn eines jeden dieser 40 Pachter schlägt Neck er
(Des 6n. 6« la kr. I, 49) auf 75 000 L. an. Uebrigens umfaßte die
forme xenörnlo nur die Zölle (droits de traitto) in einem Theile
des Landes (provlucvs des 5 grosses fermes), daneben dasTabaks-
und Salzregal und einige andere Einkünfte. — In der Türkei be¬
steht seit lange die Einrichtung, daß der Pascha jeder Provinz die
Steucrsummc verschießenmuß, wozu er sie von Bankhäusern borgt,
und sie dann von den Steuerpflichtigen mit Gewinn eintreibt. Neuer¬
lich wurde die unmittelbare Einziehung eingesührt, aber bald wieder
aufgegeben (1841).

Rau, polit. Oekon. 3te AuSg.III. 25
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§. 289.

Die Erhebung auf Rechnung des Staates wird in folgen¬
der Weise eingerichtet:

1) Es werden mehrere Elasten von Einnehmern angestellt,
nämlich u) solche, die von den einzelnen Steuerpflichtigen die
Zahlungen in Empfang nehmen, Unter- oder Elementar¬
erheber, Einbringer (Würtemberg), porooptvurs oder
reoevours munieipruix («) ; Ii) solche, die von jenen die
Steuern eines ganzen Bezirks sich abliefern lasten (Dberein-
nehmer, rsoovvurs purtiouliers), und dieselben entweder an
eine allgemeine Provincialcasse, oder an o) die-Provincial-
Einnehmer (recsvvurs Av'ne'ruux) abgeben.

2) Die Bezahlung der untersten Elaste pflegt ganz in einem

gewissen Theile der erhobenen Summe zu bestehen, die höheren
Elasten können ganz oder zum T'heile auf feste Besoldungen
gesetzt werden, und dicß ist zweckmäßig, damit die verschiedenen
Stellen dieser Art in den einzelnen Landestheilcn in der Ein¬

träglichkeit nicht allzu ungleich werden (ö).

3) Die Untcrerheber sind für die sorgfältige Einforderung
und Eintreibung der Steuern nach der ihnen ertheilten Weisung
(Steuerliste oder Tarif) verantwortlich, haben regelmäßig nach
kurzer Zwischenzeit ihre Einnahmen an den Vorgesetzten Einneh¬
mer abzuliefern, auch demselben ihr Cassentagebuch mitzuthei-
len (e). Sie sind streng verpflichtet, jede Zahlung sowohl zu
bescheinigen, als auch unverzüglich in ihre Rechnung einzu-
tragen.

4) Die höheren Steuerbeamten haben die unteren genau
zu beaufsichtigen und sich Rechnungsauszüge von ihnen vorlegen
zu lasten, auch haften sie für dieselben, wenn sie ihnen eine vor¬
schriftswidrige Nachsicht gestattet haben (e/).

3) Zeder Einnehmer leistet eine Bürgschaft in Geld oder
inländischen Staatspapieren, die nach der in seiner Casse sich
sammelnden Summe bestimmt und ihm verzinst wird (e).
(a) Ueber die Dienstverhältnisse derselben in Frankreich, Ordonn. v. 2-

Nov. 1839. Sie sind in 4 Classen gctheilt, die höchste nimmt über
360» Fr. ein, die unterste unter lSOO Fr.
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(S) Frankreich: Die pereepteul-8 sind zugleich Gemeinde-Rechner und
werden von den Gemeinden höchstens mit 5 pCt. bezahlt; deßhalb
bedürfen die statistischen Angaben über die Kosten der Steuererhe¬
bung noch einer Berichtigung. Die rocevenrs pai-lieulier« der Ar¬
rondissements (es sind deren 368) beziehen 2400 Fr. fix und siz pCt.
die rec. ^äiiöruux in den Dcp. (>000 Fr. und 1 pur inille. — Wür-
temberg s. § 290 («).— Baden: Die Hebgebühr des Untererhcbers
(vulxo Accisors) ist bei den verschiedenen Steuergattungen zwischen
V4 (Gefällsteuer) und 3 kr. vom Gulden der wirklich erhobenen
Summe.

(e) Das alle 10 Tage abzuliefernde Cassenbuch (borüereau) muß in
Frankreich vom Bürgermeister unterzeichnet werden. — Monatliche
Ablieferung der Einnahmen und Vorlegung des Registers an den
Obereinnehmer in Baden.

(ck) Franz.Ordonn. v. 19. Nov. (828 (Viilsle). Die Dep.Einnehmer
müssen sogleich der Staatscaffe ersetzen, was die Bczirkseinnehmer
schuldig bleiben. Um zu wissen, was diese eingenommen haben, ist
folgender Mechanismus eingeführt: der Untererheber muß sich für
seine Ablieferungen von dem Bezirkseinnehmcr eine Quittung aus¬
stellen lassen, die mit einem Fuß (tulou) versehen ist, d. h. mit einem
ebenfalls Unterzeichneten Anhänge, der den Hauptinhalt der Quit¬
tung wiederholt und dazu bestimmt ist, von dem Unterpräfecten beim
Unterzeichnen der ihm vorgelegten Quittung abgeschnitten und zu¬
rückbehalten zu werden. Ord. 4. Jan. 1808 (Llnltion). Die Un¬
terpräfecten haben diese eulons nach der neueren Bestimmung an die
Dep.-Einnehmer einzusendcn; a. O. 1828, A. 3.

(s) Die badischen Untcrerheber haben meistens 100 fl., doch einzelne bis
400 fl. Caution zu leisten, die Ob.-Einnehmer, wie die Domänenver-
waltcr, 800 fl. Im I. 1834 betrugen die Cautionen der 1083
Steuerbeamten 149 900 fl.

Z. 290.
Wenn die unmittelbare Einziehung derjenigen Steuern, die

zu bestimmten Zeitpunkten eingefordert werden, mit der Besor¬
gung der Einnahmen und Ausgaben der Gemeinden verbunden
wird, so kann hiedurch an den Kosten beider Geschäfte etwas
erspart werden; doch wird dieser Bortheil wieder durch den Um¬
stand ausgewogen, daß die doppelte Stellung eines solchen Erhe¬
bers und das Zusammentreffen zweier Pflichten, zwischen denen
Widerstreite möglich sind, manche Verwicklungen und Unord¬
nungen verursacht und eine kraftvolle Beaufsichtigung erschwert.
Verschieden hievon ist die Einrichtung, daß die Gemeinde die
Einforderung jener Gattung von Steuern übernimmt und der
Staatscaffe für die aus ihre Mitglieder treffende Steuersumme
im Ganzen haftet. Dieß ist für die Negierung sehr bequem, aber
in solchen Gemeinden, wo eine unverhältnismäßig große Anzahl
von Steuerrückständen aus Nachlässigkeit, Unwirthschaftlichkeit

25 *
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oder Wedrängniß der Steuerpflichtigen zum Borschein kommt,
muß die Haftung den steuerfähigen Mitgliedern allzu lästig
werden (n),
(a) v. Ma Ich u s, Politik der Innern Staatsverwaltung, II, 131, Finanz-

wiff. I, 376. — In Würtemberg besteht diese Einrichtung seitlange,
als Folge der den Gemeinden und Amtsbezirken gestatteten Mit¬
wirkung zur Umlegung der Steuern. Die Erhebung geschieht auf
Kosten der Gemeinde durch einen von derselben ausgestellten Ein¬
nehmer, welcher zugleich Gemeindercchner sein kann. Die säumige
Gemeinde kann Execution bekommen, wenn sic nicht aus besonderen
Gründen einen Nachlaß ausgewirkt hat, Handb. §. 21.

4. Hauptstück.

Eintheilnng der Steuern.

Z. 291.

Bei der wissenschaftlichen Betrachtung des Steuerwesens
entspricht es dem praktischen Bedürfniß, nicht allein die in ein
vollkommenes System passenden Steuern, sondern auch solche
zu beleuchten, welche in einzelnen Staaten bestanden oder noch

bestehen, wenn sie auch bei einer genauen Prüfung als mangel¬
haft erscheinen mögen. Indeß wäre eine erschöpfende Darstel¬
lung aller irgendwo versuchten Arten von Steuern und Anle¬
gungsarten hier nicht belohnend, weil viele derselben auf den

ersten Blick als unzulässig erscheinen, vielmehr genügt es, ge¬
wisse Hauptclassen zu unterscheiden, in welche dann jede wirklich
vorkommende Steuer eingcreiht werden kann, und sich übri¬
gens auf die wichtigeren Arten und Unterarten zu beschrän¬
ken. (er).
(a) Bei der häufig angewendetcn Unterscheidung von Real- und Perso¬

nalsteuern, welche letztere nicht nach Vermögensumständcn, sondern
nach irgend einer persönlichen Beziehung aufgelegt werden sollen,
ist es einleuchtend, daß nur die ersten in den hier ausgestellten Begriff
fallen. Personalsteucrn würden blos als fortdauernde Gebühren an¬
gesehen werden müssen, wenn man nicht bei ihnen ebenfalls eine, nur
nicht klar ausgesprochene Hinsicht auf Bcrmögensvcrhältnisse auf-

- finden kann, die es dann möglich macht, ihnen unter den wahren
Steuern eine Stelle anzuweisen;—bisherige Rangsteuer in Sach¬
sen; Judensteuern.
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Z. 292.

Die Steuern können auf mehrfache Weise eingelheilt wer¬
den. Zwei Eintheilungen, obgleich wesentlich verschieden, sind
bisher mit einander vermengt worden. Es ist daher nöthig, sie
sorgfältig zu unterscheiden^ und die aus ihnen sich ergebenden
Arten von Steuern mit besonderen Namen zu belegen.

I. Sieht man auf die Art und Weise, wie die Steuern

der Beitragsfähigkeit der Würger angepaßt und zur Erreichung
dieses Zweckes an gewisse Gegenstände angeknüpft werden kön¬
nen, so ergeben sich folgende zwei Wege:

1. Man kann die Vermögensumstände oder die Steuer-
sähigkeit jedes Einzelnen erforschen und ihm darnach eine gewisse
Steuerlast zutheilen. Hier hat man cs mit Personen zu thun,

denen für jedes Jahr eine gewisse Steuerschuldigkeit aufgelegt
wird. Die Vollkommenheit solcher Steuern hängt zum Theile
von der Genauigkeit der gesammten Nachrichten über Besitz und
Einkommen der Einzelnen ab. Steuern dieser Gattung können
Schatzungen genannt werden (a). Sie werden entweder
von den Einkünften der Bürger gefordert, oder auf den Stamm
des Vermögens gelegt.

2) Man kann von gewissen Verwendungen des Vermögens
auf dessen Größe schließen und daher die Steuern an die Aus¬
gaben der Steuerpflichtigen anlehnen. Hiezu sind nur solche
Ausgaben tauglich, deren Größe als Kennzeichen für einen ge¬
wissen Grad von Vermöglichkeit betrachtet werden kann. Die
Steuern dieser Gattung nennt man gewöhnlich Verbrauchs-,
Werzehrungs-oder Consumtionssteuern, noch bezeich¬
nender können sie Aufwandssteuern heißen (-). Man hat
bei ihnen keine Person mit ihrem Besitze und Erwerbe fortwäh¬
rend im Auge, sondern hält sich nur an einzelne Handlungen
des Gütergebrauches, deren jede für sich den Grund einer beson¬
deren Steuerforderung bildet, z. B. den Ankauf eines Genuß-
mittels, oder wenigstens nur an die einzelnen Zweige der Aus¬
gaben, die man als Merkmale eines gewissen Einkommens an¬
sieht, z. B. das Halten einer Anzahl von Bedienten (<s). Die
wichtige Eigenthümlichkeit der Aufwandsteuern besteht darin,
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daß der Zwang zu ihrer Entrichtung nur ein bedingter ist und
daß man sich derselben entziehen kann, wenn man den besteuer¬
ten Aufwand unterläßt (ck).
(a) Dieser alte noch hie und da übliche Ausdruck ist zwar ehmals nicht

ganz genau in dem angegebenen Sinne genommen worden, bezeich¬
net aber doch gerade die Steucrbelcgung nach einem Anschläge
(einer Schätzung) des Vermögens oder Einkommens. Beschützen,
Schätzen, davon auch Brandschatzen. Die Nothbede wurde in Schwa¬
ben Schatzung genannt, Moser, Würtcmb. Finanzgesetze, II, S.
XXXV. — Luther übersetzt in Luc. II, 2. die (in Ansehung des
Zeitpunktes viele Schwierigkeiten darbietendc) unter Au-
gustus (Aufzeichnung zum Behufs der Besteuerung) durch Schatz¬
ung. — In Oldenburg heißt noch jetzt die Grundsteuer Schatzung.
— Die Schatzung in der Rheinpfalz war eine Einkommenssteuer
von 12 pCt. — Rauchschatzungen, d, h. Hausstcuern in Osnabrück.
— Schatzung in Frankfurt a. M., sonst die einzige ordentliche Steuer.
— „Schatzungsausschuß" noch jetzt in Baden. — Auch das mittelal¬
terliche Scaticum soll hiermit zusannnenhängen und eine Steuer
bedeuten, s. v» s. Ii. v.

(-) Weil es zunächst eine Ausgabe ist, wovon man die Steuern schuldig
wird.

(c) Mit dieser Eintheilung stimmt in der Hauptsache überein die von
Hoffmann (Preuß. Staatszeitung, 1829. Nr. 304.) entwickelte
Unterscheidung der direkten und indirekten Steuern; jene sollen
nämlich auf das gerichtet sein, was ist, d. h., eine Sache, eine Per¬
son, eine Befugniß,diese auf das, was geschieht, eine Handlung.
— In seiner Lehre von den Steuern S. v3. t>9. unterscheidet Hoff¬
man» die Steuern von dem Besitz und von einer Handlung und
nenntjcne direkte, diese indirekte. — Won Prittwitz, Theorie,
S. >02. setzt den Production ssteuern (von den Vermögensquel¬
len) die C o n s u m t i o n sstcuer» entgegen, welches mit obiger Ein¬
theilung übcreinkommt.

(ck) Daher nennt v. Ulmcnstein (von St. u. Abg. S. lül) die hieher
gehörigen Steuern freiwillige, collccine voluntnriae, im Ge¬
gensatz der noth wen di gen, coli, necessarlae. Der von ihm ci-
tirtc Pütter (Institut, .juris puklici Oermaii. §. 257, nicht §.247)
versteht jedoch diese Ausdrücke anders: tloll. voluntariac, gnnruin
ueoessitas leze »ulla. imposita est, und fährt sogleich fort: Ilasgue
iuvitis subllitis omuino ousguaiu iiupoui Ms est.

Z. 293.

II. Nimmt man dagegen bei der Eintheilung der Steuern aus
das in der Erhebung angcwendete Verfahren Rücksicht, um die¬
jenigen Bürger zu treffen, welche eine gewisse Steuer tragen
sollen, so findet man folgende Verschiedenheit:

1) Man wendet sich an die Personen selbst, welchen man
einen gewissen Steucrbeitrag abfordcrn will; solche Steuern
heißen directe, eigentlich direct oder unmittelbar er¬
hobene;
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2) man zieht die Steuer von einem Anderen vorschußweise
ein, indem man sich daraus verlaßt, daß dieser im Stande sein

werde, sich von denjenigen, deren Belastung eigentlich beabsich¬
tigt worden, Ersatz zu verschaffen; indirecte, mittelbar¬
erhobene, vorgeschossene Steuern. Die Zumuthung eines
Steuervorschuffes kann nicht willkührlich geschehen, sondern nur
gegen solche Würger, die als Verkäufer einer Waare die Gele¬
genheit zum Ueberwälzen auf die Käufer haben oder die sonst
mit den mittelbar Besteuerten in einem solchen Verhältnisse
stehen, daß sie ihnen an einer schuldigen Leistung einen Abzug
machen können. Diese indirecte Erhebung wird in solchen Fäl¬
len vorgezogen, wo die directe allzu umständlich und kostbar sein
würde. Wenn der Verkäufer eine Steuer vorschießt j so tritt er
zwischen die zu besteuernden Einzelnen und die Staatscasse in
die Mitte und erscheint als Werkzeug der Steuererhebung.

Z. 29 t.

Solche Aufwandssteuern, welche von dem Verkaufe und
Gebrauche einer einzelnen Waare gefordert werden, eignen sich
größtentheils zur indirecten Erhebung von dem Verkäufer, weß-
halb man überhaupt die Aufwandssteuern indirecte zu nennen
pflegt; dieß ist aber nicht richtig, weil es nicht an Beispielen di¬
rect erhobener Aufwandssteuern fehlt, wie z. B. die Steuer von
Hunden, von Reitpferden, von dem Weinkaufe, dem Schlachten

oder dem Einbringen zollpflichtiger Waaren für den Hausge¬
brauch u. dgl. Die meisten Schatzungen werden direct er¬
hoben, doch gibt es auch hier Ausnahmen und es kann bei
einer und derselben Steuer sowohl die eine als die andere Art
der Einziehung Vorkommen (r,). Ueberhaupt ist die Unterschei¬
dung der direkten und indirecten Erhebung mehr auf das Aeu-
ßcrliche gerichtet, während der Gegensatz der Schatzungen und
Aufwandssteuern in das Wesen der Steuern eingeht (S). Wenn
bei einer indirecten Steuer die vorausgesetzte Ueberwälzung nicht
gelingt, so daß der Entrichtende die Abgabe selbst tragen muß,
so verändert diese ihre Natur und übt einen übermäßigen, nicht
beabsichtigten Druck auS, so wie eine directe Steuer, welche auf
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Andere unerwartet überwälzt wird, ebenfalls einen anderen Cha¬
rakter annimmt (o). Es muß die Aufgabe der Finanzverwal-
tung sein, die Steuern so anzulegen, daß solche unwillkommene
Wirkungen vermieden werden.
(«) A. B. die Gefäll- und die Zinsrcnten- (Capital-) Steuer.
(L) In der Praxis ist es bis jetzt üblich geblieben, den Ausdruck „dirccte

Steuern" zu brauchen, wo man eigentlich die Schatzungen meint,
(u) Man hat wegen der Möglichkeit solcher Umwandlungen die ganze

Eintheilung in dirccte und indirecte Steuern im gewöhnlichen Sinne
bestritten, Hoffman n, a. o. O.

§. 295.

Eine aus dem französischen Finanzwesen herstammendc Un¬

terscheidung, obgleich von untergeordneter Wichtigkeit, verdient
erwähnt zu werden, weil sie über die Anlegungsweise der Steu¬
ern einiges Licht verbreitet (»).

1) Vertheilungs- oder Repartitionssteuern sind
solche, bei denen man damit anfängt, festzusetzen, wie viel sie im

ganzen Lande einbringen sollen, woraus man diese Summe auf
die Provinzen, Kreise, Aemter, Gemeinden und endlich auf die
Einzelnen ausschlägt. Hier lassen sich zwei Fälle unterscheiden:

и) Man kennt die Zahl der vorhandenen steuerbaren Ge¬

genstände, und, falls sie nicht gleichen Betrag zu geben haben,
auch das Zahlenverhaltniß der Steuerschuldigkeit jeder Classe.
Hier ergiebt sich aus der beschlossenen Summe des ganzen
Steuererirages sogleich auch, wieviel Steuer auf jeden gegebe¬
nen Betrag des besteuerten Objectes, z. B. auf 100 fl. Ertrag
oder Preis, treffen werde (5). Der St euerfu ß folgt also un¬
ter diesen Umständen von selbst aus der Steuersumme.

к) Wenn man solche Nachrichten nicht besitzt oder doch die
Bertheilung nicht nach ihnen vornehmen will, so zeigt sich der
Steuerfuß erst nach beendigter Bertheilung, und es wird sich
leicht treffen, daß derselbe in den einzelnen Gemeinden des Lan¬
des verschieden aussällt, was allerdings eine Unvollkommen¬

heit ist.
2) O.uotitätssteuern werden diejenigen genannt, bei

denen die Bestimmung des Steuerfußes (der O.uotität) voraus¬

geht und der gelammte Steuerertrag das nicht sogleich zu er-
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kennende, sondern erst zu erwartende Ergebnis; ist. Der Grund,
warum man solche in ihrem Ertrage stets ungewisse Steuern

bestehen lasst, liegt hauptsächlich in der Veränderlichkeit der Zahl
von Steuerobjecten und der Ueberzeugung, daß es für die Unter-
thanen höchst störend und nachthcilig sein würde, wenn der
Steucrfuß von Jahr zu Jahr wechselte. Die AufwandSstcuern

gehören insgcsammt in diese Abtheilung, aber auch Schatzungen
können nach diesem Verfahren eingerichtet werden, z. B. die bei

jährlichen Eoncessionen (Patenten) erhobene Gewerbssteuer,
die Capital-, Wesoldungssteuer rc.
(«) koüe contrib. üirecles, I,— Thum, System der directen

Steuern in Frankreich S. 2.
(-) Man weiß z. B., daß ein Land 1 Million Morgen Wald hat, wovon

zu IW fl., die Hälfte zu SO fl. und zu 30 fl. angeschlagen ist,
also der ganze Anschlag sich auf 57/z Mill. fl. beläuft. Wird nun
beschießen,daß sämmtlichc Waldungen 190 000 fl. steuern sollen, so
findet man sogleich, daß dieß >/z pCt. des Anschlages ist, und daß
von den obigen 2 Elasten der Morgen 20—>0—8 kr. zu ge¬
ben hat.

Z. 296.

Man hat vielmals die Steuern in ordentliche und au¬
ßerordentliche gctheilt; jene sind die regelmäßig fortdauern¬
den, diese werden nur vorübergehend zur Deckung ungewöhnlich

vergrößerter Staatsbedürfnisse erhoben. Diese Unterscheidung
ist für das positive Staatsrecht und die Statistik erheblicher als
für die Finanzwissenschaft, weil sie nur das wirkliche Vorkom¬
men, nicht die Natur der verschiedenen Arten von Steuern be¬
trifft. Zndeß läßt sich doch eine allgemeine Betrachtung an diese
Eintheilung knüpfen. Die den Besteuerungsgrundsätzen am mei¬
sten entsprechenden Abgaben pflegen ordentliche zu sein, zu au¬
ßerordentlichen, wählt man gewöhnlich solche, die am leichtesten
anzulegen sind und viel einbringen, wenn sie gleich solche Män¬

gel an sich tragen mögen, daß man sie nicht ohne große Nach¬
theile fortbestehen lassen dürfte.
(») Die Steuer» erhielten bisweilen ihre Benennung von dem Zwecke,

zu dem sie verwendet wurden, z. B. die deutschen Prinzessin¬
steuern, — Servisgelder (für die Casernirung der Truppen) rc-
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